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Zusammenstellung

des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung europäischer Antidiskriminierungsrichtlinien
- Drucksache 15/4538 -
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(12. Ausschuss)

Entwurf

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung
europäischer Antidiskriminierungsrichtli-

nien

Beschlüsse des 12. Ausschusses

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung
europäischer Antidiskriminierungsrichtli-

nien1

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung

(Antidiskriminierungsgesetz – ADG)

Artikel 1
Gesetz zum Schutz vor Diskriminierung

(Antidiskriminierungsgesetz – ADG)

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§ 1
Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus
Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Identität zu verhin-
dern oder zu beseitigen.

§ 1
Ziel des Gesetzes

unverändert

§ 2
Anwendungsbereich
(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten

Grund sind nach Maßgabe dieses Gesetzes
unzulässig in Bezug auf:
1. die Bedingungen – einschließlich Auswahl-

§ 2
Anwendungsbereich
(1) unverändert

                                                          
1 Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinien
- 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne

Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. EG Nr. L 180 S. 22),
- 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die

Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. EG Nr. L 303 S. 16),
- 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung der

Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum berufli-
chen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L 269 S. 15) und

- 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen (ABl. EG Nr. L 373 S. 37).



2

kriterien und Einstellungsbedingungen – für
den Zugang zu unselbständiger und selbstän-
diger Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätig-
keitsfeld und beruflicher Position, sowie für den
beruflichen Aufstieg;
2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingun-
gen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlas-
sungsbedingungen, insbesondere in individual-
und kollektivrechtlichen Vereinbarungen und
Maßnahmen bei der Durchführung und Been-
digung eines Beschäftigungsverhältnisses so-
wie beim beruflichen Aufstieg;
3. den Zugang zu allen Formen und allen E-
benen der Berufsberatung, der Berufsbildung
einschließlich der Berufsausbildung, der beruf-
lichen Weiterbildung und der Umschulung so-
wie der praktischen Berufserfahrung;
4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer
Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung o-
der einer Vereinigung, deren Mitglieder einer
bestimmten Berufsgruppe angehören, ein-
schließlich der Inanspruchnahme der Leistun-
gen solcher Vereinigungen;
5. den Sozialschutz, einschließlich der sozia-
len Sicherheit und der Gesundheitsdienste;
6. die sozialen Vergünstigungen;
7. die Bildung;
8. den Zugang zu und die Versorgung mit
Gütern und Dienstleistungen, die der Öffent-
lichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich
von Wohnraum.

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
gelten § 33c des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch und § 19a des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch.

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsver-
bote oder Gebote der Gleichbehandlung wird
durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt
auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die
dem Schutz bestimmter Personengruppen die-
nen.

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch
gelten § 33c des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch und § 19a des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch. Für die betriebliche Altersvorsor-
ge gilt das Betriebsrentengesetz.

(3) unverändert

(4) Für Kündigungen gelten vorrangig die Be-
stimmungen des Kündigungsschutzgeset-
zes.

§ 3
Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor,

wenn eine Person wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes eine weniger günstige Be-
handlung als eine andere Person in einer ver-
gleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder

§ 3
Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor,

wenn eine Person wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes eine weniger günstige Be-
handlung erfährt, als eine andere Person in
einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren
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erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteili-
gung wegen eines in § 1 genannten Grundes
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch
dann vor, wenn die unterschiedliche Behand-
lung wegen eines Merkmals erfolgt, das mit ei-
nem in § 1 genannten Grund in Zusammen-
hang steht, insbesondere im Fall einer un-
günstigeren Behandlung einer Frau wegen
Schwangerschaft oder Mutterschaft.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn
dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kri-
terien oder Verfahren Personen wegen eines
in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen
Personen in besonderer Weise benachteiligen
können, es sei denn, die betreffenden Vor-
schriften, Kriterien oder Verfahren sind durch
ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt
und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels
angemessen und erforderlich.

(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung,
wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit
einem in § 1 genannten Grund in Zusammen-
hang stehen, bezwecken oder bewirken, dass
die Würde der betreffenden Person verletzt
wird, insbesondere wenn ein von Einschüchte-
rungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Ent-
würdigungen oder Beleidigungen gekenn-
zeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteili-
gung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn
ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Ver-
halten, wozu auch unerwünschte sexuelle
Handlungen und Aufforderungen zu diesen,
sexuell bestimmte körperliche Berührungen,
Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen
von pornographischen Darstellungen gehören,
die in Absatz 3 beschriebenen Folgen be-
zweckt oder bewirkt.

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Per-
son aus einem in § 1 genannten Grund gilt als
Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt
in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesonde-
re vor, wenn jemand eine Person zu einem
Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten
oder eine Beschäftigte wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes benachteiligt oder
benachteiligen kann.

hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare
Benachteiligung wegen des Geschlechts
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch
im Fall einer ungünstigeren Behandlung ei-
ner Frau wegen Schwangerschaft oder Mut-
terschaft vor.

(2) unverändert

(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung,
wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die mit
einem in § 1 genannten Grund in Zusammen-
hang stehen, bezwecken oder bewirken, dass
die Würde der betreffenden Person verletzt
und ein von Einschüchterungen, Anfeindun-
gen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld ge-
schaffen wird.

(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteili-
gung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn
ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Ver-
halten, wozu auch unerwünschte sexuelle
Handlungen und Aufforderungen zu diesen,
sexuell bestimmte körperliche Berührungen,
Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie uner-
wünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen
von pornographischen Darstellungen gehören,
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der
betreffenden Person verletzt wird, insbe-
sondere wenn ein von Einschüchterungen,
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdi-
gungen oder Beleidigungen gekennzeich-
netes Umfeld geschaffen wird.

(5) unverändert

§ 4
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer

§ 4
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer
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Gründe
Bei einer unterschiedlichen Behandlung wegen
mehrerer der in § 1 genannten Gründe muss
sich die Zulässigkeit der unterschiedlichen Be-
handlung auf jeden einzelnen Grund beziehen.
Eine nach den §§ 8 bis 10 und 21 zulässige
unterschiedliche Behandlung wegen eines der
in § 1 genannten Gründe rechtfertigt allein kei-
ne unterschiedliche Behandlung aus einem
anderen in § 1 genannten Grund.

Gründe
Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung
wegen mehrerer der in § 1 genannten
Gründe, so kann diese unterschiedliche
Behandlung gemäß den §§ 8 bis 10 und 20
nur gerechtfertigt werden, wenn sich die
Rechtfertigung auf alle diese Gründe er-
streckt, derentwegen die unterschiedliche
Behandlung erfolgt.

§ 5
Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in
§ 21 benannten Gründe ist eine unterschiedli-
che Behandlung auch zulässig, wenn durch
geeignete und angemessene Maßnahmen be-
stehende Nachteile wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes verhindert oder ausgeglichen
werden sollen.

§ 5
Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in
§ 20 benannten Gründe ist eine unterschiedli-
che Behandlung auch zulässig, wenn durch
geeignete und angemessene Maßnahmen be-
stehende Nachteile wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes verhindert oder ausgeglichen
werden sollen.

Abschnitt 2
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

Abschnitt 2
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6
Persönlicher Anwendungsbereich
(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer;
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten;
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche
Personen anzusehen sind; zu diesen gehören
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die
ihnen Gleichgestellten.

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberin-
nen und Bewerber für ein Beschäftigungsver-
hältnis sowie die Personen, deren Beschäfti-
gungsverhältnis beendet ist.

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberin-
nen) im Sinne dieses Abschnitts sind natürli-
che und juristische Personen sowie rechtsfähi-
ge Personengesellschaften, die Personen
nach Absatz 1 beschäftigen. Werden Beschäf-
tigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlas-
sen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sin-
ne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit
Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten
tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftrag-
geber oder Zwischenmeister.

§ 6
Persönlicher Anwendungsbereich
(1) unverändert

(2) unverändert
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(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang
zur Erwerbstätigkeit sowie den beruflichen
Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften
dieses Abschnitts für Selbständige und Or-
ganmitglieder, insbesondere Geschäftsfüh-
rer oder Geschäftsführerinnen und Vor-
stände, entsprechend.

§ 7
Benachteiligungsverbot
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1

genannten Grundes benachteiligt werden; dies
gilt auch, wenn die Person, die die Benachtei-
ligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes bei der Benachteiligung nur
annimmt.

(2) Bestimmungen in individual- oder kollektiv-
rechtlichen Vereinbarungen, die gegen das
Benachteiligungsverbot des Absatzes 1 ver-
stoßen, sind unwirksam.

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch
Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Verlet-
zung vertraglicher Pflichten.

§ 7
Benachteiligungsverbot
(1) unverändert

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen
das Benachteiligungsverbot des Absatzes 1
verstoßen, sind unwirksam. An die Stelle der
unwirksamen kollektivrechtlichen Vereinba-
rung tritt die Regelung, die die Vertrags-
partner vereinbart hätten, wenn sie die Un-
wirksamkeit gekannt hätten. Kannte der Ar-
beitgeber im Zeitpunkt der Anwendung der
kollektivrechtlichen Vereinbarung den Ver-
stoß gegen Absatz 1, kann der oder die Be-
schäftigte Gleichstellung mit dem oder den
bevorzugten Beschäftigten verlangen.

(3) unverändert

§ 8
Zulässige unterschiedliche Behandlung
wegen beruflicher Anforderungen
(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen

1. des Geschlechts ist zulässig, wenn das
Geschlecht wegen der Art der auszuübenden
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Aus-
übung eine unverzichtbare Voraussetzung für
die Tätigkeit ist;
2. eines sonstigen in § 1 genannten Grundes
ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art
der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedin-
gungen ihrer Ausübung eine wesentliche und
entscheidende berufliche Anforderung dar-
stellt, sofern der Zweck rechtmäßig und die
Anforderung angemessen ist.

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung
für gleiche oder gleichwertige Arbeit wegen ei-
nes in § 1 genannten Grundes wird nicht da-
durch gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1
genannten Grundes besondere Schutzvor-
schriften gelten.

§ 8
Zulässige unterschiedliche Behandlung
wegen beruflicher Anforderungen
(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen

eines in § 1 genannten Grundes ist zuläs-
sig, wenn dieser Grund wegen der Art der
auszuübenden Tätigkeit oder der Bedin-
gungen ihrer Ausübung eine wesentliche
und entscheidende berufliche Anforderung
darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig und
die Anforderung angemessen ist.

(2) unverändert
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für eine un-
terschiedliche Behandlung wegen eines
Merkmals, das im Zusammenhang mit einem
in § 1 genannten Grund steht.

(3) entfällt

§ 9
Zulässige unterschiedliche Behandlung
wegen der Religion oder Weltanschauung
(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche

Behandlung wegen der Religion oder Weltan-
schauung bei der Beschäftigung durch Religi-
onsgesellschaften und Vereinigungen, die sich
die gemeinschaftliche Pflege einer Weltan-
schauung zur Aufgabe machen, auch zulässig,
wenn eine bestimmte Religion oder Weltan-
schauung angesichts des Selbstverständnis-
ses der jeweiligen Religionsgesellschaft oder
Weltanschauungsvereinigung nach der Art der
bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Be-
dingungen ihrer Ausübung eine wesentliche,
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche
Anforderung darstellt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung
wegen der Religion oder Weltanschauung be-
rührt nicht die nach anderen Rechtsvorschrif-
ten bestehende Berechtigung der in Absatz 1
genannten Religionsgesellschaften oder Welt-
anschauungsvereinigungen, von ihren Be-
schäftigten ein loyales und aufrichtiges Ver-
halten im Sinne ihres jeweiligen Selbstver-
ständnisses verlangen zu können.

§ 9
Zulässige unterschiedliche Behandlung
wegen der Religion oder Weltanschauung
(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche

Behandlung wegen der Religion oder Weltan-
schauung bei der Beschäftigung durch Religi-
onsgemeinschaften, die ihnen zugeordne-
ten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform oder durch Vereinigungen, die
sich die gemeinschaftliche Pflege einer Reli-
gion oder Weltanschauung zur Aufgabe ma-
chen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Re-
ligion oder Weltanschauung unter Beachtung
des Selbstverständnisses der jeweiligen Reli-
gionsgemeinschaft oder Vereinigung nach
der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte beruf-
liche Anforderung darstellt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung
wegen der Religion oder der Weltanschauung
berührt nicht das Recht der in Absatz 1 ge-
nannten Religionsgemeinschaften, der ih-
nen zugeordneten Einrichtungen ohne
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der
Vereinigungen, die sich die gemeinschaftli-
che Pflege einer Religion oder Weltan-
schauung zur Aufgabe machen, von ihren
Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Ver-
halten im Sinne ihres jeweiligen Selbstver-
ständnisses verlangen zu können.

§ 10
Zulässige unterschiedliche Behandlung
wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche
Behandlung wegen des Alters auch zulässig,
wenn sie objektiv und angemessen und durch
ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel
zur Erreichung dieses Ziels müssen angemes-
sen und erforderlich sein. Derartige unter-
schiedliche Behandlungen können insbeson-
dere Folgendes einschließen:
1. die Festlegung besonderer Bedingungen
für den Zugang zur Beschäftigung und zur be-
ruflichen Bildung sowie besonderer Beschäfti-
gungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich
der Bedingungen für Entlohnung und Beendi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses, um die
berufliche Eingliederung von Jugendlichen,
älteren Beschäftigten und Personen mit Für-
sorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz si-
cherzustellen;
2. die Festlegung von Mindestanforderungen

§ 10
Zulässige unterschiedliche Behandlung
wegen des Alters

unverändert

1. unverändert

2. unverändert
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an das Alter, die Berufserfahrung oder das
Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung
oder für bestimmte mit der Beschäftigung ver-
bundene Vorteile;
3. die Festsetzung eines Höchstalters für die
Einstellung auf Grund der spezifischen Ausbil-
dungsanforderungen eines bestimmten Ar-
beitsplatzes oder auf Grund der Notwendigkeit
einer angemessenen Beschäftigungszeit vor
dem Eintritt in den Ruhestand;
4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit
als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder
den Bezug von Altersrente oder von Leistun-
gen bei Invalidität einschließlich der Festset-
zung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rah-
men dieser Systeme für bestimmte Beschäf-
tigte oder Gruppen von Beschäftigten und die
Verwendung von Alterskriterien im Rahmen
dieser Systeme für versicherungsmathemati-
sche Berechnungen.

3. unverändert

4. unverändert

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung
des Beschäftigungsverhältnisses ohne
Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu
dem der oder die Beschäftigte eine Rente
wegen Alters beantragen kann; § 41 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt
unberührt;
6. eine Berücksichtigung des Alters bei der
Sozialauswahl anlässlich einer betriebsbe-
dingten Kündigung im Sinne des § 1 des
Kündigungsschutzgesetzes, soweit dem Al-
ter kein genereller Vorrang gegenüber an-
deren Auswahlkriterien zukommt, sondern
die Besonderheiten des Einzelfalls und die
individuellen Unterschiede zwischen den
vergleichbaren Beschäftigten, insbesonde-
re die Chancen auf dem Arbeitsmarkt ent-
scheiden;
7. die individual- oder kollektivrechtliche
Vereinbarung der Unkündbarkeit von Be-
schäftigten eines bestimmten Alters und
einer bestimmten Betriebszugehörigkeit,
soweit dadurch nicht der Kündigungs-
schutz anderer Beschäftigter im Rahmen
der Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3 des
Kündigungsschutzgesetzes grob fehlerhaft
gemindert wird;
8. Differenzierungen von Leistungen in So-
zialplänen im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes, wenn die Parteien eine
nach Alter oder Betriebszugehörigkeit ge-
staffelte Abfindungsregelung geschaffen
haben, in der die wesentlich vom Alter ab-
hängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt
durch eine verhältnismäßig starke Beto-
nung des Lebensalters erkennbar berück-
sichtigt worden sind, oder Beschäftigte von
den Leistungen des Sozialplans ausge-
schlossen haben, die wirtschaftlich abgesi-
chert sind, weil sie, gegebenenfalls nach
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Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberech-
tigt sind.

Unterabschnitt 2
Organisationspflichten des Arbeitgebers

Unterabschnitt 2
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11
Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen
§ 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden.

§ 11
Ausschreibung

unverändert

§ 12
Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderli-

chen Maßnahmen zum Schutz vor Benachtei-
ligungen wegen eines in § 1 genannten Grun-
des zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch
vorbeugende Maßnahmen. Der Arbeitgeber
soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere
im Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbil-
dung, auf die Unzulässigkeit solcher Benach-
teiligungen hinweisen und darauf hinwirken,
dass diese unterbleiben.

(2) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachtei-
ligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der Ar-
beitgeber die im Einzelfall geeigneten, erfor-
derlichen und angemessenen Maßnahmen zur
Unterbindung der Benachteiligung wie Abmah-
nung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung
zu ergreifen.

(3) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer
Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 benach-
teiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall
geeigneten, erforderlichen und angemessenen
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu
ergreifen.

(4) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichts-
gesetzes sowie Informationen über die für die
Behandlung von Beschwerden nach § 13 zu-
ständigen Stellen sind im Betrieb oder in der
Dienststelle bekannt zu machen. Die Be-
kanntmachung kann durch Aushang oder

§ 12
Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderli-

chen Maßnahmen zum Schutz vor Benachtei-
ligungen wegen eines in § 1 genannten Grun-
des zu treffen. Dieser Schutz umfasst auch
vorbeugende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und
Weise, insbesondere im Rahmen der beruf-
lichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzu-
lässigkeit solcher Benachteiligungen hin-
weisen und darauf hinwirken, dass diese
unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Be-
schäftigten in geeigneter Weise zum Zwe-
cke der Verhinderung von Benachteiligung
geschult, gilt dies als Erfüllung seiner
Pflichten nach Absatz 1, es sei denn, dass
er weitere zumutbare und erforderliche
Maßnahmen schuldhaft unterlassen hat.

(3) unverändert

(4) unverändert

(5) unverändert
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Auslegung an geeigneter Stelle oder den Ein-
satz der im Betrieb oder der Dienststelle übli-
chen Informations- und Kommunikationstech-
nik erfolgen.

Unterabschnitt 3
Rechte der Beschäftigten

Unterabschnitt 3
Rechte der Beschäftigten

§ 13
Beschwerderecht
(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei

einer zuständigen Stelle des Betriebs, des
Unternehmens oder der Dienststelle zu be-
schweren, wenn sie sich im Zusammenhang
mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Ar-
beitgeber, von Vorgesetzten, anderen Be-
schäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes benachteiligt fühlen. Die Be-
schwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der
oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten
mitzuteilen.

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen
bleiben unberührt.

§ 13
Beschwerderecht
(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei

den zuständigen Stellen des Betriebs, des
Unternehmens oder der Dienststelle zu be-
schweren, wenn sie sich im Zusammenhang
mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Ar-
beitgeber, von Vorgesetzten, anderen Be-
schäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes benachteiligt fühlen. Die Be-
schwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der
oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten
mitzuteilen.

(2) unverändert

§ 14
Leistungsverweigerungsrecht

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensicht-
lich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbin-
dung einer Benachteiligung im Einzelfall we-
gen eines in § 1 genannten Grundes, sind die
betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tä-
tigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzu-
stellen, soweit dies zu ihrem Schutz erforder-
lich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
bleibt unberührt.

§ 14
Leistungsverweigerungsrecht

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensicht-
lich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbin-
dung einer Belästigung oder sexuellen Be-
lästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffe-
nen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit oh-
ne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen,
soweit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist.
§ 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt
unberührt.

§ 15
Entschädigung und Schadensersatz
(1) Verstößt der Arbeitgeber gegen das Benach-

teiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so kann der o-
der die Beschäftigte zum Ausgleich des Scha-
dens, der nicht Vermögensschaden ist, eine
angemessene Entschädigung in Geld verlan-
gen.

(2) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollek-
tivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur

§ 15
Entschädigung und Schadensersatz
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteili-

gungsverbot ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, den hierdurch entstandenen Schaden
zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Ar-
beitgeber die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermö-
gensschaden ist, kann der oder die Be-
schäftigte eine angemessene Entschädi-
gung in Geld verlangen. Die Entschädigung
darf bei einer Nichteinstellung drei Monats-
gehälter nicht übersteigen, wenn der oder
die Beschäftigte auch bei benachteiligungs-
freier Auswahl nicht eingestellt worden wä-
re.

(3) unverändert
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Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich
oder grob fahrlässig handelt.

(3) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss in-
nerhalb einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich geltend gemacht werden. Die Frist beginnt
im Falle einer Bewerbung oder eines berufli-
chen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung
und in den sonstigen Fällen einer Benachteili-
gung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die
Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis
erlangt.

 (4) Verstößt der Arbeitgeber gegen das Benach-
teiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so ist er ver-
pflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden
zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitge-
ber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Ar-
beitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt.

(5) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Be-
nachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet
keinen Anspruch auf Begründung eines Be-
schäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungs-
verhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg,
es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem
anderen Rechtsgrund.

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 bis 3 muss in-
nerhalb einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich geltend gemacht werden, es sei denn, die
Tarifvertragsparteien haben etwas anderes
vereinbart. Die Frist beginnt im Falle einer
Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs
mit dem Zugang der Ablehnung und in den
sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem
Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte
von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den
Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt.

(6) unverändert

§ 16
Entschädigung durch den Arbeitgeber
bei Benachteiligung durch Dritte

Der Arbeitgeber ist auch zur Zahlung einer
Entschädigung nach § 15 verpflichtet, wenn
die Benachteiligung wegen eines in § 1 ge-
nannten Grundes
1. durch Beschäftigte, die im Namen des Ar-
beitgebers gegenüber anderen Beschäftigten
Weisungen erteilen dürfen, in Ausübung dieser
Befugnisse erfolgt, oder
2. durch sonstige Beschäftigte oder Dritte er-
folgt und der Arbeitgeber seine Verpflichtung
aus § 12 Abs. 1 bis 3 schuldhaft verletzt hat.

§ 16
Entschädigung durch den Arbeitgeber
bei Benachteiligung durch Dritte

entfällt

§ 17
Maßregelungsverbot
(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen

der Inanspruchnahme von Rechten nach die-
sem Abschnitt oder wegen der Weigerung, ei-
ne gegen diesen Abschnitt verstoßende An-
weisung auszuführen, benachteiligen. Gleiches
gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei
unterstützen oder als Zeuginnen oder Zeugen
aussagen.

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteili-
gender Verhaltensweisen durch betroffene Be-

§ 16
Maßregelungsverbot
(1) unverändert

(2) unverändert
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schäftigte darf nicht als Grundlage für eine
Entscheidung herangezogen werden, die diese
Beschäftigten berührt. Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

(3) § 23 gilt entsprechend. (3) § 22 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 4
Ergänzende Vorschriften

Unterabschnitt 4
Ergänzende Vorschriften

§ 18
Soziale Verantwortung der Beteiligten
(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäf-

tigte und deren Vertretungen sind aufgefordert,
im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungs-
möglichkeiten an der Verwirklichung des in § 1
genannten Ziels mitzuwirken.

(2) Bei einem Verstoß des Arbeitgebers gegen
Vorschriften aus diesem Abschnitt kann der
Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene
Gewerkschaft unter der Voraussetzung des §
23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsge-
setzes die dort genannten Rechte gerichtlich
geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des
Betriebsverfassungsgesetzes gilt entspre-
chend.

§ 17
Soziale Verantwortung der Beteiligten
(1) unverändert

(2) unverändert

§ 19
Mitgliedschaft in Vereinigungen
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten ent-

sprechend für die Mitgliedschaft oder die Mit-
wirkung in einer
1. Vereinigung der Arbeitgeber oder Beschäf-
tigten,
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer be-
stimmten Berufsgruppe angehören oder die ei-
ne überragende Machtstellung im wirtschaftli-
chen oder sozialen Bereich innehaben, wenn
ein grundlegendes Interesse am Erwerb der
Mitgliedschaft besteht,
sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 dar-
stellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft
oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten
Vereinigungen.

§ 18
Mitgliedschaft in Vereinigungen
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten ent-

sprechend für die Mitgliedschaft oder die Mit-
wirkung in einer
1. Tarifvertragspartei,

2. unverändert

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.

(2) unverändert

Abschnitt 3
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsver-

kehr

Abschnitt 3
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsver-

kehr

§ 20
Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot
(1) Eine Benachteiligung wegen eines in § 1 ge-

§ 19
Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot
(1) unverändert
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nannten Grundes bei der Begründung, Durch-
führung und Beendigung zivilrechtlicher
Schuldverhältnisse, die
1. typischerweise ohne Ansehen der Person
zu vergleichbaren Bedingungen in einer Viel-
zahl von Fällen zustande kommen (Massenge-
schäfte) oder bei denen das Ansehen der Per-
son nach der Art des Schuldverhältnisses eine
nachrangige Bedeutung hat und die zu ver-
gleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von
Fällen zustande kommen oder
2. eine privatrechtliche Versicherung zum Ge-
genstand haben,
ist unzulässig.

(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse
oder wegen der ethnischen Herkunft ist dar-
über hinaus auch bei der Begründung, Durch-
führung und Beendigung sonstiger zivilrechtli-
cher Schuldverhältnisse im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.

(3) Für Benachteiligungen Beschäftigter gelten die
Bestimmungen des Abschnitts 2. Für andere
zivilrechtliche Sachverhalte im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 gelten die Bestimmungen
des Abschnitts 2 entsprechend.

(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden kei-
ne Anwendung auf familien- und erbrechtliche
Schuldverhältnisse.

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden kei-
ne Anwendung auf zivilrechtliche Schuldver-
hältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- o-
der Vertrauensverhältnis der Parteien oder ih-
rer Angehörigen begründet wird. Bei Mietver-
hältnissen kann dies insbesondere der Fall
sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen
Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen.

(2) unverändert

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum kann
eine unterschiedliche Behandlung im Hin-
blick auf die Schaffung und Erhaltung sozi-
al stabiler Bewohnerstrukturen und ausge-
wogener Siedlungsstrukturen sowie aus-
geglichener wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Verhältnisse zulässig sein.

(4) unverändert

(5) unverändert

§ 21
Zulässige unterschiedliche Behandlung

Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots
ist nicht gegeben, wenn für eine unterschiedli-
che Behandlung wegen der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters, der sexuellen Identität oder des Ge-
schlechts ein sachlicher Grund vorliegt. Das
kann insbesondere der Fall sein, wenn die
unterschiedliche Behandlung
1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhü-
tung von Schäden oder anderen Zwecken ver-
gleichbarer Art dient;
2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre

§ 20
Zulässige unterschiedliche Behandlung

Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots
ist nicht gegeben, wenn für eine unterschiedli-
che Behandlung wegen der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Al-
ters, der sexuellen Identität oder des Ge-
schlechts ein sachlicher Grund vorliegt. Das
kann insbesondere der Fall sein, wenn die
unterschiedliche Behandlung
1. unverändert

2. unverändert
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oder der persönlichen Sicherheit Rechnung
trägt;
3. besondere Vorteile gewährt und ein Inte-
resse an der Durchsetzung der Gleichbe-
handlung fehlt;
4. an die Religion oder Weltanschauung eines
Menschen anknüpft und im Hinblick auf die
Ausübung der Religions- oder Weltanschau-
ungsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungs-
recht der Religionsgemeinschaften sowie der
Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche
Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe ma-
chen, gerechtfertigt ist;

5. bei privatrechtlichen Versicherungsverträ-
gen darin besteht, dass ein in Satz 1 genann-
ter Grund ein bestimmender Faktor bei einer
auf relevanten und genauen versicherungs-
mathematischen und statistischen Daten beru-
henden Risikobewertung ist. Kosten, die im
Zusammenhang mit Schwangerschaft und
Entbindung entstehen, dürfen nicht ge-
schlechtsspezifisch in Ansatz gebracht wer-
den.

3. unverändert

4. an die Religion oder Weltanschauung eines
Menschen anknüpft und im Hinblick auf die
Ausübung der Religions- oder Weltanschau-
ungsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungs-
recht der Religionsgemeinschaften, der ihnen
zugeordneten Einrichtungen ohne Rück-
sicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereini-
gungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege
einer Religion oder Weltanschauung zur Auf-
gabe machen, unter Beachtung des jeweili-
gen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist;

5. bei privatrechtlichen Versicherungsverträ-
gen darin besteht, dass ein in Satz 1 genann-
ter Grund ein bestimmender Faktor bei einer
auf relevanten und genauen versicherungs-
mathematischen und statistischen Daten beru-
henden Risikobewertung ist. Kosten, die im
Zusammenhang mit Schwangerschaft und
Mutterschaft entstehen, dürfen nicht ge-
schlechtsspezifisch in Ansatz gebracht wer-
den.

§ 22
Ansprüche
(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß

gegen das Benachteiligungsverbot unbescha-
det weiterer Ansprüche die Beseitigung der
Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Be-
einträchtigungen zu besorgen, so kann er auf
Unterlassung klagen.

(2) Im Fall einer Vertragsverweigerung kann der
Benachteiligte den Abschluss eines Vertrages
nur verlangen, wenn dieser ohne Verstoß ge-
gen das Benachteiligungsverbot erfolgt wäre.
Die Leistung muss hinreichend bestimmt sein;
die Gegenleistung ist im Zweifel nach § 315
Abs. 3 und § 316 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu ermitteln.

(3) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsver-
botes ist der Benachteiligende verpflichtet, den
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen.
Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen
eines Schadens, der nicht Vermögensschaden
ist, kann der Benachteiligte eine angemessene
Entschädigung in Geld verlangen.

(4) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben
unberührt.

§ 21
Ansprüche
(1) unverändert

(2) unverändert

(3) unverändert

(4) unverändert
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(5) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benach-
teiligungsverbot abweicht, kann sich der Be-
nachteiligende nicht berufen.

(5) unverändert

(6) Ein Anspruch nach Absatz 1 bis 3 muss
innerhalb einer Frist von sechs Monaten
geltend gemacht werden. Nach Ablauf der
Frist kann der Anspruch nur geltend ma-
chen, wenn der Benachteiligte ohne Ver-
schulden an der Einhaltung der Frist ver-
hindert war.

Abschnitt 4
Rechtsschutz

Abschnitt 4
Rechtsschutz

§ 23
Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Tatsachen
glaubhaft macht, die eine Benachteiligung we-
gen eines in § 1 genannten Grundes vermuten
lassen, trägt die andere Partei die Beweislast
dafür, dass andere als in § 1 genannte, sachli-
che Gründe die unterschiedliche Behandlung
rechtfertigen oder die unterschiedliche Be-
handlung wegen eines in § 1 genannten Grun-
des nach Maßgabe dieses Gesetzes zulässig
ist.

§ 22
Beweislast

unverändert

§ 24
Unterstützung durch Antidiskriminierungsver-
bände
(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personen-

zusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig
und nicht nur vorübergehend entsprechend ih-
rer Satzung die besonderen Interessen von
benachteiligten Personen oder Personengrup-
pen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die
Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 stehen
ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder
haben oder einen Zusammenschluss aus min-
destens sieben Verbänden bilden.

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im
Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen
Verfahren, in denen eine Vertretung durch An-
wälte nicht geboten ist, mit Ausnahme von
Strafverfahren als Bevollmächtigte und Bei-
stände Benachteiligter in der Verhandlung auf-
zutreten. Die Vorschriften der Verfahrensord-
nungen, nach denen Bevollmächtigten und
Beiständen weiterer Vortrag untersagt werden
kann, bleiben unberührt.

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen
ihres Satzungszwecks die Besorgung von

§ 23
Unterstützung durch Antidiskriminierungsver-
bände
(1) unverändert

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im
Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen
Verfahren, in denen eine Vertretung durch An-
wälte nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, als
Bevollmächtigte und Beistände Benachteiligter
in der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen
bleiben die Vorschriften der Verfahrensord-
nungen, insbesondere diejenigen, nach de-
nen Bevollmächtigten und Beiständen weiterer
Vortrag untersagt werden kann, unberührt.

(3) unverändert
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Rechtsangelegenheiten Benachteiligter ges-
tattet.

(4) Benachteiligte können eine auf Schadenser-
satz oder Entschädigung in Geld gerichtete
Forderung wegen eines Verstoßes gegen ein
Benachteiligungsverbot nach diesem Gesetz
abtreten. Antidiskriminierungsverbände sind im
Rahmen ihres Satzungszwecks zur außerge-
richtlichen und gerichtlichen Einziehung von an
sie nach Satz 1 abgetretenen Forderungen
befugt.

(5) Besondere Klagerechte und Vertretungsbe-
fugnisse von Verbänden zu Gunsten von be-
hinderten Menschen bleiben unberührt.

(4) unverändert

(5) unverändert

Abschnitt 5
Sonderregelung für öffentlich-rechtliche

Dienstverhältnisse

Abschnitt 5
Sonderregelung für öffentlich-rechtliche

Dienstverhältnisse

§ 25
Sonderregelung für öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter
Berücksichtigung ihrer besonderen Rechts-
stellung entsprechend für
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der
Länder, der Gemeinden, der Gemeindever-
bände sowie der sonstigen der Aufsicht des
Bundes oder eines Landes unterstehenden
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts,
2. Richterinnen und Richter des Bundes und
der Länder.

§ 24
Sonderregelung für öffentlich-rechtliche
Dienstverhältnisse

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter
Berücksichtigung ihrer besonderen Rechts-
stellung entsprechend für
1. unverändert

2. unverändert

3. Zivildienstleistende sowie anerkannte
Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre He-
ranziehung zum Zivildienst betroffen ist.

Abschnitt 6
Antidiskriminierungsstelle

Abschnitt 6
Antidiskriminierungsstelle

§ 26
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend wird unbeschadet der
Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen
Bundestages oder der Bundesregierung die
Stelle des Bundes zum Schutz vor Benachtei-
ligungen wegen eines in § 1 genannten Grun-
des (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) er-
richtet.

§ 25
Antidiskriminierungsstelle des Bundes
(1) unverändert
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(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist
die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige
Personal- und Sachausstattung zur Verfügung
zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

(2) unverändert

§ 27
Rechtsstellung der Leitung der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes
(1) Der Bundespräsident ernennt auf Vorschlag

der Bundesregierung eine Person zur Leitung
der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie
steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem
öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum
Bund. Sie ist in Ausübung ihres Amtes unab-
hängig und nur dem Gesetz unterworfen.

(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändi-
gung der Urkunde über die Ernennung durch
den Bundespräsidenten. Bei der Amtsüber-
nahme ist vor dem für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend zuständigen Mitglied der Bun-
desregierung der in Artikel 56 des Grundge-
setzes vorgesehene Eid zu leisten.

(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod
1.  mit dem Zusammentreten eines neuen
Bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der
Altersgrenze nach § 41 Abs. 1 des Bundesbe-
amtengesetzes,
3. mit der Entlassung.
Der Bundespräsident entlässt die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf de-
ren Verlangen oder auf Vorschlag der Bundes-
regierung, wenn Gründe vorliegen, die bei ei-
ner Richterin oder einem Richter auf Lebens-
zeit die Entlassung aus dem Dienst rechtferti-
gen. Im Falle der Beendigung des Amtsver-
hältnisses erhält die Leitung der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes eine vom Bundes-
präsidenten vollzogene Urkunde. Die Entlas-
sung wird mit der Aushändigung der Urkunde
wirksam.

(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes gegenüber
dem Bund wird durch Vertrag mit dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend geregelt. Der Vertrag bedarf der
Zustimmung der Bundesregierung.

(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbe-
amter zur Leitung der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes bestellt, scheidet er oder sie

§ 26
Rechtsstellung der Leitung der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes
(1) unverändert

(2) unverändert

(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod
1. nach Ablauf von vier Jahren,

2. unverändert

3. unverändert
Der Bundespräsident entlässt die Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf de-
ren Verlangen oder auf Vorschlag der Bundes-
regierung, wenn Gründe vorliegen, die bei ei-
ner Richterin oder einem Richter auf Lebens-
zeit die Entlassung aus dem Dienst rechtferti-
gen. Im Falle der Beendigung des Amtsver-
hältnisses erhält die Leitung der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes eine vom Bundes-
präsidenten vollzogene Urkunde. Die Entlas-
sung wird mit der Aushändigung der Urkunde
wirksam.

(4) unverändert

(5) unverändert



17

mit Beginn des Amtsverhältnisses aus dem
bisherigen Amt aus. Für die Dauer des Amts-
verhältnisses ruhen die aus dem Beamten-
verhältnis begründeten Rechte und Pflichten
mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwie-
genheit und des Verbots der Annahme von
Belohnungen oder Geschenken. Bei unfallver-
letzten Beamtinnen oder Beamten bleiben die
gesetzlichen Ansprüche auf das Heilverfahren
und einen Unfallausgleich unberührt.

§ 28
Aufgaben
(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 ge-

nannten Grundes benachteiligt worden zu sein,
kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes wenden.

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
unterstützt Personen, die sich nach Absatz 1
an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer
Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen.
Hierbei kann sie insbesondere
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des
rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetzli-
cher Regelungen zum Schutz vor Benachteili-
gungen informieren,
2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,
3. eine gütliche Beilegung zwischen den Be-
teiligten anstreben.
Soweit andere Stellen des Bundes, insbeson-
dere die Beauftragten des Deutschen Bun-
destages oder der Bundesregierung, oder
Stellen der Länder oder Kommunen entspre-
chend tätig sind, leitet die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes die Anliegen der in
Absatz 1 genannten Personen unverzüglich an
diese weiter.

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
nimmt folgende Aufgaben wahr, soweit nicht
die Tätigkeitsbereiche der Beauftragten der
Bundesregierung oder des Deutschen Bun-
destages berührt sind:
1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Be-
nachteiligungen aus den in § 1 genannten
Gründen,
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersu-
chungen zu diesen Benachteiligungen.

(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und
die Beauftragten der Bundesregierung und des
Deutschen Bundestages legen gemeinsam
dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre Be-
richte über Benachteiligungen aus den in § 1

§ 27
Aufgaben
(1) unverändert

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
unterstützt Personen, die sich nach Absatz 1
an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer
Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen.
Hierbei kann sie insbesondere
1. unverändert

2. unverändert
3. unverändert

Soweit andere Stellen des Bundes, insbeson-
dere die Beauftragten des Deutschen Bun-
destages oder der Bundesregierung, oder
Stellen der Länder oder Kommunen entspre-
chend tätig sind, leitet die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes die Anliegen der in
Absatz 1 genannten Personen mit deren Ein-
verständnis unverzüglich an diese weiter.

(3) unverändert

(4) unverändert
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genannten Gründen vor und geben Empfeh-
lungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser
Benachteiligungen. Sie können gemeinsam
wissenschaftliche Untersuchungen zu Be-
nachteiligungen durchführen.

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und
die Beauftragten der Bundesregierung und des
Deutschen Bundestages sollen bei Benachtei-
ligungen aus mehreren der in § 1 genannten
Gründe zusammenarbeiten.

(5) unverändert

§ 29
Befugnisse
(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes

kann in Fällen des § 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, so-
weit die Person, die sich nach § 28 Abs. 1 an
sie gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis er-
klärt.

(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentli-
chen Stellen im Bereich des Bundes sind ver-
pflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu
unterstützen, insbesondere die erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und Akteneinsicht zu
gewähren. Die Bestimmungen zum Schutz
personenbezogener Daten bleiben unberührt.

§ 28
Befugnisse
(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes

kann in Fällen des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3
Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, so-
weit die Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an
sie gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis er-
klärt.

(2) unverändert

§ 30
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisa-
tionen und anderen Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll
bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorganisatio-
nen sowie Einrichtungen, die auf europäischer,
Bundes-, Landes- oder regionaler Ebene zum
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in
§ 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigne-
ter Form einbeziehen.

§ 29
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisa-
tionen und anderen Einrichtungen

unverändert

§ 31
Beirat
(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftli-

chen Gruppen und Organisationen, die sich
den Schutz vor Benachteiligungen wegen ei-
nes in § 1 genannten Grundes zum Ziel ge-
setzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat
berät die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des bei der Vorlage von Berichten und Emp-
fehlungen an den Deutschen Bundestag nach
§ 28 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissen-
schaftlichen Untersuchungen nach § 28 Abs. 3
Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren,

§ 30
Beirat
(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftli-

chen Gruppen und Organisationen, die sich
den Schutz vor Benachteiligungen wegen ei-
nes in § 1 genannten Grundes zum Ziel ge-
setzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat
berät die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des bei der Vorlage von Berichten und Emp-
fehlungen an den Deutschen Bundestag nach
§ 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie zu wissen-
schaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3
Nr. 3 eigene Vorschläge unterbreiten.

(2) unverändert
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Frauen und Jugend beruft im Einvernehmen
mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes sowie den entsprechend tätigen
Beauftragten der Bundesregierung oder des
Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses
Beirats und für jedes Mitglied eine Stellvertre-
tung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und
Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Or-
ganisationen sowie Expertinnen und Experten
in Benachteiligungsfragen berufen werden. Die
Gesamtzahl der Mitglieder des Beirats soll 16
Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll
zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern
besetzt sein.

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung,
die der Zustimmung des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend be-
darf.

(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit
nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus. Sie
haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung
sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und
Übernachtungsgelder. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung.

(3) unverändert

(4) unverändert

§ 32
Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann
nicht zuungunsten der geschützten Personen
abgewichen werden.

§ 31
Unabdingbarkeit

unverändert

§ 33
Schlussbestimmung

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes
bestimmt ist, gelten die allgemeinen Bestim-
mungen.

§ 32
Schlussbestimmung

unverändert

§ 34
Übergangsbestimmungen
(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a,

611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach
dem Beschäftigtenschutzgesetz [vom 24. Juni
1994 (BGBl. I S. 1406, 1412)] ist das vor dem
… (einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses
Gesetzes) maßgebliche Recht anzuwenden.

(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Ras-
se oder wegen der ethnischen Herkunft sind
die §§ 20 bis 22 nicht auf Schuldverhältnisse
anzuwenden, die vor dem … (einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) be-
gründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für Dau-
erschuldverhältnisse, die vor dem … (einset-
zen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes) begründet worden sind und nach diesem

§ 33
Übergangsbestimmungen
(1) unverändert

(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Ras-
se oder wegen der ethnischen Herkunft sind
die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse
anzuwenden, die vor dem … (einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens dieses Gesetzes) be-
gründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spä-
tere Änderungen von Dauerschuldverhält-
nissen.
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Zeitpunkt fortbestehen.

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexu-
ellen Identität sind die §§ 20 bis 22 nicht auf
Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem
… (einsetzen: Erster Tag des vierten auf die
Verkündung dieses Gesetzes folgenden Ka-
lendermonats) begründet worden sind. Satz 1
gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse, die vor
dem … (einsetzen: Erster Tag des vierten auf
die Verkündung dieses Gesetzes folgenden
Kalendermonats) begründet worden sind und
nach diesem Zeitpunkt fortbestehen.

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexu-
ellen Identität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf
Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem
… (einsetzen: Erster Tag des vierten auf die
Verkündung dieses Gesetzes folgenden Ka-
lendermonats) begründet worden sind. Satz 1
gilt nicht für spätere Änderungen von Dau-
erschuldverhältnissen.

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privat-
rechtliche Versicherung zum Gegenstand
haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden,
wenn diese vor dem 22. Dezember 2007 be-
gründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für
spätere Änderungen solcher Schuldver-
hältnisse.
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Artikel 2
Gesetz zum Schutz der Soldatinnen und

Soldaten vor Diskriminierungen
(Soldatinnen- und Soldaten-

Antidiskriminierungsgesetz – SADG)

Artikel 2
Gesetz zum Schutz der Soldatinnen und

Soldaten vor Diskriminierungen
(Soldatinnen- und Soldaten-

Antidiskriminierungsgesetz – SADG)

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§ 1
Ziel des Gesetzes
(1) Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligungen

aus Gründen der Rasse, der ethnischen Her-
kunft, der Religion, der Weltanschauung oder
der sexuellen Identität für den Dienst als Sol-
datin oder Soldat zu verhindern oder zu besei-
tigen.

(2) Ziel des Gesetzes ist es auch, Soldatinnen
und Soldaten vor Benachteiligungen auf Grund
des Geschlechts in Form von Belästigung und
sexueller Belästigung im Dienstbetrieb zu
schützen.

(3) Alle Soldatinnen und Soldaten, insbesondere
solche mit Vorgesetzten- und Führungsaufga-
ben, sind in ihrem Aufgabenbereich aufgefor-
dert, an der Verwirklichung dieser Ziele mitzu-
wirken. Dies gilt auch für den Dienstherrn, für
Personen und Gremien, die Beteiligungsrechte
nach dem Soldatenbeteiligungsgesetz wahr-
nehmen, und für Gleichstellungsbeauftragte
und deren Stellvertreterinnen.

§ 1
Ziel des Gesetzes
(1) unverändert

(2) Ziel des Gesetzes ist es auch, Soldatinnen
und Soldaten vor Benachteiligungen auf Grund
des Geschlechts in Form von Belästigung und
sexueller Belästigung im Dienstbetrieb zu
schützen. Der Schutz schwerbehinderter
Soldatinnen und Soldaten vor Benachteili-
gungen wegen ihrer Behinderung wird nach
Maßgabe des § 18 gewährleistet

(3) unverändert

§ 2
Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz findet Anwendung auf

1. Maßnahmen bei der Begründung, Ausges-
taltung und Beendigung eines Dienstverhält-
nisses und beim beruflichen Aufstieg sowie auf
den Dienstbetrieb; hierzu zählen insbesondere
Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen
sowie die Ausgestaltung des Dienstes;
2. den Zugang zu allen Formen und Ebenen
der soldatischen Ausbildung, Fort- und Weiter-
bildung und beruflicher Förderungsmaßnah-
men einschließlich der praktischen Berufser-
fahrung;
3. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einem
Berufsverband oder in einer sonstigen Interes-

§ 2
Anwendungsbereich
(1) unverändert
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senvertretung von Soldatinnen und Soldaten,
einschließlich der Inanspruchnahme der Leis-
tungen solcher Organisationen.

(2) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsver-
bote oder Gebote der Gleichbehandlung wird
durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt
auch für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die
dem Schutz bestimmter Personengruppen die-
nen.

(2) unverändert

§ 3
Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor,

wenn eine Person wegen eines in § 1 Abs. 1
genannten Grundes eine weniger günstige Be-
handlung als eine andere Person in einer ver-
gleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder
erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteili-
gung wegen eines in § 1 Abs. 1 genannten
Grundes liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis
3 auch dann vor, wenn die unterschiedliche
Behandlung wegen eines Merkmals erfolgt,
das mit einem in § 1 Abs. 1 genannten Grund
in Zusammenhang steht.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn
dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kri-
terien oder Verfahren Personen wegen eines
in § 1 Abs. 1 genannten Grundes in besonde-
rer Weise gegenüber anderen Personen
benachteiligen können, es sei denn, die
betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Ver-
fahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sach-
lich gerechtfertigt, und die Mittel sind zur Errei-
chung dieses Ziels angemessen und erforder-
lich.

(3) Eine Belästigung als Form der Benachteiligung
liegt vor, wenn unerwünschte Verhaltenswei-
sen, die mit einem in § 1 Abs. 1 oder 2 ge-
nannten Grund in Zusammenhang stehen, be-
zwecken oder bewirken, dass die Würde der
betreffenden Person verletzt wird, insbesonde-
re wenn ein von Einschüchterungen, Anfein-
dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld ge-
schaffen wird.

(4) Eine sexuelle Belästigung als Form der Be-
nachteiligung liegt vor, wenn ein unerwünsch-
tes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch
unerwünschte sexuelle Handlungen und Auf-
forderungen zu diesen, sexuell bestimmte kör-
perliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen
Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und
sichtbares Anbringen von pornographischen
Darstellungen gehören, die in Absatz 3 be-

§ 3
Begriffsbestimmungen
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor,

wenn eine Person wegen eines in § 1 Abs. 1
genannten Grundes eine weniger günstige Be-
handlung erfährt als eine andere Person in ei-
ner vergleichbaren Situation erfährt, erfahren
hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare
Benachteiligung wegen eines in § 1 Abs. 1 ge-
nannten Grundes liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 auch dann vor, wenn die unter-
schiedliche Behandlung wegen eines Merk-
mals erfolgt, das mit einem in § 1 Abs. 1 ge-
nannten Grund in Zusammenhang steht.

(2) unverändert

(3) Eine Belästigung als Form der Benachteiligung
liegt vor, wenn unerwünschte Verhaltenswei-
sen, die mit einem in § 1 Abs. 1 oder 2 ge-
nannten Grund in Zusammenhang stehen, be-
zwecken oder bewirken, dass die Würde der
betreffenden Person verletzt und ein von Ein-
schüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigun-
gen, Entwürdigungen oder Beleidigungen ge-
kennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(4) Eine sexuelle Belästigung als Form der Be-
nachteiligung liegt vor, wenn ein unerwünsch-
tes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch
unerwünschte sexuelle Handlungen und Auf-
forderungen zu diesen, sexuell bestimmte kör-
perliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen
Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und
sichtbares Anbringen von pornographischen
Darstellungen gehören, bezweckt oder be-
wirkt, dass die Würde der betreffenden Per-
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schriebenen Folgen bezweckt oder bewirkt.

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Per-
son aus einem in § 1 Abs. 1 genannten Grund
gilt als Benachteiligung. Eine solche Anwei-
sung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
insbesondere vor, wenn jemand eine Person
zu einem Verhalten bestimmt, das eine der in §
6 genannten Personen wegen eines in § 1
Abs. 1 genannten Grundes benachteiligt oder
benachteiligen kann.

son verletzt wird, insbesondere wenn ein
von Einschüchterungen, Anfeindungen, Er-
niedrigungen, Entwürdigungen oder Belei-
digungen gekennzeichnetes Umfeld ge-
schaffen wird.

(5) unverändert

§ 4
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer
Gründe
(1) Bei einer unterschiedlichen Behandlung we-

gen mehrerer in § 1 Abs. 1 genannter Gründe
muss sich die Zulässigkeit der unterschiedli-
chen Behandlung auf jeden einzelnen Grund
beziehen.

(2) Eine nach § 8 zulässige unterschiedliche Be-
handlung wegen eines in § 1 Abs. 1 genannten
Grundes rechtfertigt allein keine unterschiedli-
che Behandlung aus einem anderen in § 1
Abs. 1 genannten Grund.

§ 4
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer
Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung
wegen mehrerer der in § 1 Abs. 1 genann-
ten Gründe, so kann diese unterschiedliche
Behandlung gemäß § 8 nur gerechtfertigt
werden, wenn sich die Rechtfertigung auf
alle diese Gründe erstreckt, derentwegen
die unterschiedliche Behandlung erfolgt.

§ 5
Positive Maßnahmen

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche
Behandlung auch zulässig, wenn durch geeig-
nete und angemessene Maßnahmen tatsächli-
che Nachteile wegen eines in § 1 Abs. 1 ge-
nannten Grundes verhindert oder ausgeglichen
werden sollen.

§ 5
Positive Maßnahmen

unverändert

Abschnitt 2
Schutz vor Benachteiligung

Abschnitt 2
Schutz vor Benachteiligung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

Unterabschnitt 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6
Persönlicher Anwendungsbereich

Dieses Gesetz dient dem Schutz von
1. Soldatinnen und Soldaten,
2. Personen, die zu einer Einberufung zum
Wehrdienst nach Maßgabe des Wehrpflichtge-
setzes heranstehen oder die sich um die Be-
gründung eines Wehrdienstverhältnisses auf
Grund freiwilliger Verpflichtung bewerben.

§ 6
Persönlicher Anwendungsbereich

unverändert
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§ 7
Benachteiligungsverbot
(1) Die in § 6 genannten Personen dürfen nicht

wegen eines in § 1 Abs. 1 genannten Grundes
benachteiligt werden. Dies gilt auch, wenn die
Soldatin oder der Soldat, die oder der die Be-
nachteiligung begeht, das Vorliegen eines in §
1 Abs. 1 genannten Grundes bei der Benach-
teiligung nur annimmt.

(2) Jede Belästigung, sexuelle Belästigung und
Anweisung zu einer solchen Handlungsweise
ist eine Verletzung dienstlicher Pflichten und
Soldatinnen und Soldaten untersagt.

§ 7
Benachteiligungsverbot
(1) unverändert

(2) unverändert

§ 8
Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen
beruflicher Anforderungen
(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen ei-

nes in § 1 Abs. 1 genannten Grundes ist zu-
lässig, wenn dieser Grund wegen der Art der
dienstlichen Tätigkeit oder der Bedingungen ih-
rer Ausübung eine wesentliche und entschei-
dende berufliche Anforderung darstellt, sofern
der Zweck rechtmäßig und die Anforderung
angemessen ist.

(2) Dies gilt auch für eine unterschiedliche Be-
handlung wegen eines Merkmals, das im Zu-
sammenhang mit einem in § 1 Abs. 1 ge-
nannten Grund steht.

§ 8
Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen
beruflicher Anforderungen
(1) unverändert

(2) unverändert

Unterabschnitt 2
Organisationspflichten des Dienstherrn

Unterabschnitt 2
Organisationspflichten des Dienstherrn

§ 9
Personalwerbung; Dienstpostenbekanntgabe

Anzeigen der Personalwerbung sowie Dienst-
posten für Soldatinnen und Soldaten dürfen
nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 bekannt
gegeben werden.

§ 9
Personalwerbung; Dienstpostenbekanntgabe

unverändert

§ 10
Maßnahmen und Pflichten des Dienstherrn
(1) Der Dienstherr ist verpflichtet, die erforderli-

chen Maßnahmen zum Schutz vor Benachtei-
ligungen wegen eines in § 1 Abs. 1 genannten
Grundes und zum Schutz vor den in § 1 Abs. 2
genannten Handlungen zu treffen. Dieser
Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnah-
men.

(2) Der Dienstherr soll in geeigneter Art und Wei-

§ 10
Maßnahmen und Pflichten des Dienstherrn
(1) unverändert

(2) Der Dienstherr soll in geeigneter Art und Wei-
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se, insbesondere im Rahmen der Fortbildung,
auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligun-
gen und Handlungen hinweisen und darauf
hinwirken, dass diese unterbleiben.

(3) Bei Verstößen gegen die Verbote des § 7 hat
der Dienstherr die im Einzelfall geeigneten,
erforderlichen und angemessenen dienstrecht-
lichen Maßnahmen zur Unterbindung der Be-
nachteiligung zu ergreifen.

(4) Werden in § 6 genannte Personen bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7
benachteiligt, so hat der Dienstherr die im Ein-
zelfall geeigneten, erforderlichen und ange-
messenen Maßnahmen zu ihrem Schutz zu
ergreifen.

(5) Die Vorschriften dieses Gesetzes sowie der 6.
Abschnitt des Gesetzes zum Schutz vor Dis-
kriminierung sind in den Dienststellen und
Truppenteilen der Streitkräfte bekannt zu ma-
chen. Die Bekanntmachung kann durch Aus-
hang oder Auslegung an geeigneter Stelle o-
der durch den Einsatz der in den Dienststellen
und Truppenteilen üblichen Informations- und
Kommunikationstechnik erfolgen.

se, insbesondere im Rahmen der Fortbildung,
auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligun-
gen und Handlungen hinweisen und darauf
hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat der
Dienstherr sein Personal in geeigneter Wei-
se zum Zwecke der Verhinderung von Be-
nachteiligung geschult, gilt dies als Erfül-
lung seiner Pflichten nach Absatz 1, es sei
denn, dass er weitere zumutbare und erfor-
derliche Maßnahmen schuldhaft unterlas-
sen hat.

(3) unverändert

(4) unverändert

(5) unverändert

Unterabschnitt 3
Rechte der in § 6 genannten Personen

Unterabschnitt 3
Rechte der in § 6 genannten Personen

§ 11
Beschwerderecht
(1) Soldatinnen und Soldaten, die sich von

Dienststellen der Bundeswehr, von Vorge-
setzten oder von Kameradinnen oder Kamera-
den wegen eines in § 1 Abs. 1 oder 2 ge-
nannten Grundes benachteiligt fühlen, können
sich beschweren. Das Nähere regelt die
Wehrbeschwerdeordnung.

(2) Die in § 6 Nr. 2 genannten Personen können
sich wegen einer in § 1 Abs. 1 oder 2 genann-
ten Benachteiligung bei der für ihre Einberu-
fung oder Bewerbung zuständigen Stelle der
Bundeswehr beschweren. Diese hat die Be-
schwerde zu prüfen und das Ergebnis der be-
schwerdeführenden Person mitzuteilen.

§ 11
Beschwerderecht
(1) unverändert

(2) unverändert
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§ 12
Entschädigung und Schadensersatz
(1) Verstößt der Dienstherr gegen das Benachtei-

ligungsverbot des § 7 zum Nachteil einer in § 6
genannten Person, so kann diese zum Aus-
gleich des Schadens, der nicht Vermögens-
schaden ist, eine angemessene Entschädi-
gung in Geld verlangen.

(2) Ein Anspruch nach Absatz 1 muss innerhalb
einer Frist von sechs Monaten schriftlich gel-
tend gemacht werden. Die Frist beginnt im
Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen
Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung, in
den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu
dem Zeitpunkt, in dem die in § 6 genannte
Person von der Benachteiligung Kenntnis er-
langt.

(3) Verstößt der Dienstherr gegen das Benachtei-
ligungsverbot des § 7, so ist er verpflichtet, den
hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen.
Dies gilt nicht, wenn der Dienstherr die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Im Übrigen
bleiben Ansprüche gegen den Dienstherrn, die
sich aus sonstigen allgemeinen Rechtsvor-
schriften ergeben, unberührt.

(4) Ein Verstoß des Dienstherrn gegen das Be-
nachteiligungsverbot des § 7 begründet keinen
Anspruch auf Begründung eines Dienstver-
hältnisses, auf eine Maßnahme der Ausbildung
oder einen beruflichen Aufstieg, es sei denn,
ein solcher ergibt sich aus einem anderen
Rechtsgrund.

§ 12
Entschädigung und Schadensersatz
(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteili-

gungsverbot ist der Dienstherr verpflichtet,
den hierdurch entstandenen Schaden zu
ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Dienst-
herr die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermö-
gensschaden ist, kann eine in § 6 genannte,
geschädigte Person eine angemessene
Entschädigung in Geld verlangen. Die Ent-
schädigung darf bei Begründung eines
Dienstverhältnisses drei Monatsgehälter
nicht übersteigen, wenn für die geschädigte
Person auch bei benachteiligungsfreier
Auswahl kein Dienstverhältnis begründet
worden wäre.

(3) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss
innerhalb einer Frist von sechs Monaten
schriftlich geltend gemacht werden. Die Frist
beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines
beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ab-
lehnung, in den sonstigen Fällen einer Be-
nachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem die in
§ 6 genannte Person von der Benachteiligung
Kenntnis erlangt.

(4) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den
Dienstherrn, die sich aus sonstigen allge-
meinen Rechtsvorschriften ergeben, unbe-
rührt.

(5) unverändert

§ 13
Entschädigung durch den Dienstherrn bei
Benachteiligung durch Dritte

Der Dienstherr ist auch zur Zahlung einer Ent-
schädigung nach § 12 verpflichtet, wenn die
Benachteiligung wegen eines in § 1 Abs. 1 o-
der 2 genannten Grundes
1. durch Personen, die im Auftrag des Dienst-
herrn gegenüber Soldatinnen und Soldaten
Weisungen erteilen dürfen, in Ausübung dieser

entfällt
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Befugnisse erfolgt oder
2. durch Dritte erfolgt und der Dienstherr seine
Verpflichtung aus § 10 Abs. 1 bis 4 schuldhaft
verletzt hat.

§ 14
Maßregelungsverbot
(1) Der Dienstherr darf eine in § 6 genannte Per-

son nicht wegen der Inanspruchnahme von
Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen
der Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt
verstoßende Weisung auszuführen, benachtei-
ligen. Gleiches gilt für Personen, die eine in § 6
genannte Person hierbei unterstützen oder als
Zeuginnen oder Zeugen aussagen.

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteili-
gender Verhaltensweisen durch betroffene, in
§ 6 genannte Personen darf nicht als Grundla-
ge für eine Entscheidung herangezogen wer-
den, die diese Personen berührt. Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) § 16 gilt entsprechend.

§ 13
Maßregelungsverbot
(1) unverändert

(2) unverändert

(3) § 15 gilt entsprechend.

§ 15
Mitgliedschaft in Vereinigungen
(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten ent-

sprechend für die Mitgliedschaft oder die Mit-
wirkung in
1. einem Berufsverband der Soldatinnen und
Soldaten,
2. einer sonstigen Interessenvertretung von
Soldatinnen und Soldaten, insbesondere wenn
deren Mitglieder einer bestimmten Verwen-
dungsgruppe angehören, wenn ein grundle-
gendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft
besteht,
sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 dar-
stellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft
oder Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten
Vereinigungen.

§ 14
Mitgliedschaft in Vereinigungen
(1) unverändert

(2) unverändert

Abschnitt 3
Rechtsschutz

Abschnitt 3
Rechtsschutz

§ 16
Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Tatsachen
glaubhaft macht, die eine Benachteiligung we-
gen eines in § 1 Abs. 1 genannten Grundes
vermuten lassen, trägt die andere Partei die

§ 15
Beweislast

unverändert
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Beweislast dafür, dass andere als in § 1 Abs. 1
genannte, sachliche Gründe die unterschiedli-
che Behandlung rechtfertigen oder die unter-
schiedliche Behandlung wegen eines in § 1
Abs. 1 genannten Grundes nach Maßgabe
dieses Gesetzes zulässig ist.

§ 17
Unterstützung durch Antidiskriminierungsver-
bände
(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personen-

zusammenschlüsse, die nicht gewerbsmäßig
und nicht nur vorübergehend entsprechend ih-
rer Satzung die besonderen Interessen der in §
6 genannten Personen im Rahmen einer Be-
nachteiligung nach § 1 Abs. 1 oder 2 wahr-
nehmen. Die Befugnisse nach Absatz 2 bis 4
stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mit-
glieder haben oder einen Zusammenschluss
aus mindestens sieben Verbänden bilden.

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im
Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen
Verfahren, in denen eine Vertretung durch An-
wälte nicht geboten ist, mit Ausnahme von
Strafverfahren als Bevollmächtigte und Bei-
stände der in § 6 genannten Personen in der
Verhandlung aufzutreten. Die Vorschriften der
Verfahrensordnungen, nach denen Bevoll-
mächtigten und Beiständen weiterer Vortrag
untersagt werden kann, bleiben unberührt.

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen
ihres Satzungszwecks die Besorgung von
Rechtsangelegenheiten der in § 6 genannten
Personen gestattet.

(4) In § 6 genannte Personen können eine auf
Schadensersatz oder Entschädigung in Geld
gerichtete Forderung wegen eines Verstoßes
gegen ein Benachteiligungsverbot nach § 7
abtreten. Antidiskriminierungsverbände sind im
Rahmen ihres Satzungszwecks zur außerge-
richtlichen und gerichtlichen Einziehung von an
sie nach Satz 1 abgetretenen Forderungen
befugt.

(5) Besondere Klagerechte und Vertretungsbe-
fugnisse von Verbänden zu Gunsten von be-
hinderten Menschen bleiben unberührt.

§ 16
Unterstützung durch Antidiskriminierungsver-
bände
(1) unverändert

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im
Rahmen ihres Satzungszwecks in gerichtlichen
Verfahren, in denen eine Vertretung durch An-
wälte nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, als
Bevollmächtigte und Beistände der in § 6 ge-
nannten Personen in der Verhandlung aufzu-
treten. Im Übrigen bleiben die Vorschriften
der Verfahrensordnungen, insbesondere
diejenigen, nach denen Bevollmächtigten und
Beiständen weiterer Vortrag untersagt werden
kann, unberührt.

(3) unverändert

(4) unverändert

(5) unverändert

Abschnitt 4
Ergänzende Vorschriften

Abschnitt 4
Ergänzende Vorschriften

§ 18 § 17



29

Antidiskriminierungsstelle des Bundes
Der 6. Abschnitt des Antidiskriminierungsge-
setzes über die Antidiskriminierungsstelle des
Bundes findet im Rahmen dieses Gesetzes
Anwendung.

Antidiskriminierungsstelle des Bundes
unverändert

§ 18
Schwerbehinderte Soldatinnen und Soldaten
(1) Schwerbehinderte Soldatinnen und Solda-

ten dürfen bei einer Maßnahme, insbeson-
dere beim beruflichen Aufstieg oder bei ei-
nem Befehl, nicht wegen ihrer Behinderung
benachteiligt werden. Eine unterschiedliche
Behandlung wegen der Behinderung ist je-
doch zulässig, soweit eine Maßnahme die
Art der von der schwerbehinderten Soldatin
oder dem schwerbehinderten Soldaten
auszuübenden Tätigkeit zum Gegenstand
hat und eine bestimmte körperliche Funkti-
on, geistige Fähigkeit oder seelische Ge-
sundheit wesentliche und entscheidende
berufliche Anforderung für diese Tätigkeit
ist. Macht im Streitfall die schwerbehinderte
Soldatin oder der schwerbehinderte Soldat
Tatsachen glaubhaft, die eine Benachteili-
gung wegen der Behinderung vermuten
lassen, trägt der Dienstherr die Beweislast
dafür, dass nicht auf die Behinderung be-
zogene, sachliche Gründe eine unter-
schiedliche Behandlung rechtfertigen oder
eine bestimmte körperliche Funktion, geis-
tige Fähigkeit oder seelische Gesundheit
wesentliche und entscheidende berufliche
Anforderung für diese Tätigkeit ist.

(2) Wird gegen das in Absatz 1 geregelte Be-
nachteiligungsverbot beim beruflichen Auf-
stieg verstoßen, können hierdurch benach-
teiligte schwerbehinderte Soldatinnen oder
Soldaten eine angemessene Entschädigung
in Geld verlangen; ein Anspruch auf den
beruflichen Aufstieg besteht nicht. Ein An-
spruch auf Entschädigung muss innerhalb
von zwei Monaten, nachdem die schwerbe-
hinderte Soldatin oder der schwerbehinder-
te Soldat von dem Nichtzustandekommen
des beruflichen Aufstiegs Kenntnis erhal-
ten hat, geltend gemacht werden.

§ 19
Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann
nicht zu Ungunsten der Soldatinnen und Sol-
daten abgewichen werden.

§ 19
Unabdingbarkeit

unverändert

§ 20
Übergangsvorschrift

Erfolgen Benachteiligungen in Form sexueller

§ 20
Übergangsvorschrift

unverändert
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Belästigungen nach dem Beschäftigtenschutz-
gesetz vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S. 1406,
1412) vor dem (Datum des Inkrafttreten des
Gesetzes), ist das zu diesem Zeitpunkt gelten-
de Recht anzuwenden.
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Artikel 3
Änderungen in anderen Gesetzen

Artikel 3
Änderungen in anderen Gesetzen

(1) Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I
S. 853, 1036), zuletzt geändert durch Artikel 5
Nr. 1 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (BGBl. I
S. 74), wird wie folgt geändert:

1. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt:
„Zulässig ist auch eine Vertretung durch
Vertreter der in § 24 des Antidiskriminie-
rungsgesetzes bezeichneten Verbände bei
der Geltendmachung eines Rechts wegen
eines Verstoßes gegen das Benachteili-
gungsverbot nach § 7 Abs. 1 des Antidis-
kriminierungsgesetzes, wenn diese Perso-
nen kraft Satzung oder Vollmacht zur Ver-
tretung befugt sind.“
b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Satz

2 bis 5“ durch die Angabe „Satz 2 bis 6“
ersetzt.

2. § 61b wird wie folgt gefasst:
„§ 61b
Klage wegen Benachteiligung
Eine Klage auf Entschädigung nach den
§§ 15 und 16 des Antidiskriminierungsge-
setzes muss innerhalb von drei Monaten,
nachdem der Anspruch schriftlich geltend
gemacht worden ist, erhoben werden.“

(1) Das Arbeitsgerichtsgesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979
(BGBl. I S. 853, 1036), zuletzt geändert
durch… vom … (BGBl. I S. .. ), wird wie
folgt geändert:

1. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt:
„Zulässig ist auch eine Vertretung durch
Vertreter der in § 23 des Antidiskriminie-
rungsgesetzes bezeichneten Verbände bei
der Geltendmachung eines Rechts wegen
eines Verstoßes gegen das Benachteili-
gungsverbot nach § 7 Abs. 1 des Antidis-
kriminierungsgesetzes, wenn diese Perso-
nen kraft Satzung oder Vollmacht zur Ver-
tretung befugt sind.“
b) unverändert

2. § 61b wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Klage wegen Benachteiligung“
b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Eine Klage auf Entschädigung
nach § 15 des Antidiskriminierungs-
gesetzes muss innerhalb von drei
Monaten, nachdem der Anspruch
schriftlich geltend gemacht worden
ist, erhoben werden.“

c) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe
„nach § 611a Abs. 2 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs“ durch die Angabe
„nach § 15 des Antidiskriminierungs-
gesetzes“ ersetzt.

(2) Artikel 2 des Arbeitsrechtlichen EG-
Anpassungsgesetzes vom 13. August 1980
(BGBl. I S. 1308), das zuletzt durch Artikel 9
des Gesetzes vom 24. Juni 1994 (BGBl. I S.
1406) geändert worden ist, wird aufgehoben.

(2) unverändert

(3) § 75 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
September 2001 (BGBl. I S. 2518), das zuletzt
durch … vom … (BGBl. I S. …) geändert wor-
den ist, wird wie folgt gefasst:
„(1) Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber

(3) unverändert
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zu wachen, dass alle im Betrieb tätigen Perso-
nen nach den Grundsätzen von Recht und Bil-
ligkeit behandelt werden, insbesondere, dass
jede Benachteiligung von Personen aus Grün-
den ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen
Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen
Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder
Weltanschauung, ihrer Behinderung, ihres Al-
ters, ihrer politischen oder gewerkschaftlichen
Betätigung oder Einstellung oder wegen ihres
Geschlechts oder ihrer sexuellen Identität un-
terbleibt.“

(4) § 67 Abs. 1 Satz 1 des Bundespersonalver-
tretungsgesetzes vom 15. März 1974 (BGBl. I
S. 693), das zuletzt durch…(BGBl. I S. …) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„Dienststelle und Personalvertretung haben
darüber zu wachen, dass alle Angehörigen der
Dienststelle nach Recht und Billigkeit behan-
delt werden, insbesondere, dass jede Be-
nachteiligung von Personen aus Gründen ihrer
Rasse oder wegen ihrer ethnischen Herkunft,
ihrer Abstammung oder sonstigen Herkunft, ih-
rer Nationalität, ihrer Religion oder Weltan-
schauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ih-
rer politischen oder gewerkschaftlichen Betäti-
gung oder Einstellung oder wegen ihres Ge-
schlechts oder ihrer sexuellen Identität unter-
bleibt.“

(4) unverändert

(5) § 8 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 31. März
1999 (BGBl. I S. 675), das zuletzt durch …
vom … (BGBl. I S. …) geändert worden ist,
wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Bewerber sind durch Stellenaus-
schreibung zu ermitteln. Ihre Auslese ist nach
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung,
Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderung,
Religion oder Weltanschauung, politische An-
schauungen, Herkunft, Beziehungen oder se-
xuelle Identität vorzunehmen. Dem stehen ge-
setzliche Maßnahmen zur Förderung von Be-
amtinnen zur Durchsetzung der tatsächlichen
Gleichstellung im Erwerbsleben, insbesondere
Quotenregelungen mit Einzelfallprüfungen,
sowie gesetzliche Maßnahmen zur Förderung
schwerbehinderter Menschen nicht entgegen.“

(5) unverändert

(6) § 27 Abs. 1 des Sprecherausschussgesetzes
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2312),
das zuletzt durch … vom … (BGBl. I S. …) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„(1) Arbeitgeber und Sprecherausschuss ha-
ben darüber zu wachen, dass alle leitenden
Angestellten des Betriebs nach den Grundsät-

(6) § 27 Abs. 1 des Sprecherausschussgesetzes
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2312,
2316), das zuletzt durch … vom … (BGBl. I S.
…) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„(1)“ unverändert
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zen von Recht und Billigkeit behandelt werden,
insbesondere, dass jede Benachteiligung von
Personen aus Gründen ihrer Rasse oder we-
gen ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Abstam-
mung oder sonstigen Herkunft, ihrer Nationa-
lität, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer
Behinderung, ihres Alters, ihrer politischen o-
der gewerkschaftlichen Betätigung oder Ein-
stellung oder wegen ihres Geschlechts oder ih-
rer sexuellen Identität unterbleibt.“

(7) Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemei-
ner Teil – (Artikel I des Gesetzes vom 11. De-
zember 1975, BGBl. I S. 3015), zuletzt geän-
dert durch …, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht werden nach der

Angabe „§ 33a Altersabhängige Rechte und
Pflichten“ folgende Angaben eingefügt:
„§ 33b Lebenspartnerschaften
„§ 33c Benachteiligungsverbot“.

2. Nach § 33b wird folgender § 33c eingefügt:
„§ 33c Benachteiligungsverbot
Bei der Inanspruchnahme sozialer Rechte
darf niemand aus Gründen der Rasse, we-
gen der ethnischen Herkunft oder einer Be-
hinderung benachteiligt werden. Ansprüche
können nur insoweit geltend gemacht oder
hergeleitet werden, als deren Vorausset-
zungen und Inhalt durch die Vorschriften
der besonderen Teile dieses Gesetzbuches
im Einzelnen bestimmt sind.“

(7) Das Erste Buch Sozialgesetzbuch – Allgemei-
ner Teil – (Artikel I des Gesetzes vom 11. De-
zember 1975, BGBl. I S. 3015), zuletzt geän-
dert durch …, wird wie folgt geändert:
1. unverändert

2. unverändert

(8) § 36 Abs. 2 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594,
595), das zuletzt durch … (BGBl. I S. …) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In Satz 1 werden die Wörter „oder ähnlicher

Merkmale“ gestrichen.
2. Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Agentur für Arbeit darf Einschränkun-
gen, die der Arbeitgeber für eine Vermitt-
lung aus Gründen der Rasse oder wegen
der ethnischen Herkunft, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung oder
der sexuellen Identität des Ausbildungssu-
chenden und Arbeitssuchenden vornimmt,
nur berücksichtigen, soweit sie nach dem
Antidiskriminierungsgesetz zulässig sind.“

3. In Satz 3 wird das Wort „Religionsgemein-
schaft“ gestrichen.

(8) unverändert

(9) Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemein-
same Vorschriften für die Sozialversicherung –
(Artikel I des Gesetzes vom 23. Dezember
1976, BGBl. I S. 3845), zuletzt geändert durch

(9) unverändert
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…, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Anga-

be zu § 19 im Ersten Titel folgende Angabe
eingefügt:
„§ 19a Benachteiligungsverbot“.

2. In § 1 Abs. 2 wird die Angabe „§§ 18f und
18g“ durch die Angabe „§§ 18f, 18g und
19a“ ersetzt.

3. Im Zweiten Abschnitt Erster Titel wird nach
§ 19 folgender § 19a angefügt:
„§ 19a Benachteiligungsverbot
Bei der Inanspruchnahme von Leistungen,
die den Zugang zu allen Formen und allen
Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbil-
dung, der beruflichen Weiterbildung, der
Umschulung einschließlich der praktischen
Berufserfahrung betreffen, darf niemand
aus Gründen der Rasse oder wegen der
ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, einer Be-
hinderung, des Alters oder der sexuellen I-
dentität benachteiligt werden. Ansprüche
können nur insoweit geltend gemacht oder
hergeleitet werden, als deren Vorausset-
zungen und Inhalt durch die Vorschriften
der besonderen Teile dieses Gesetzbuches
im Einzelnen bestimmt sind.“

(10) In § 36 Satz 3 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe be-
hinderter Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes
vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), das
zuletzt durch … vom … (BGBl. I S. …) geän-
dert worden ist, werden nach den Wörtern „den
Arbeitsschutz,“ die Wörter „den Schutz vor
Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf,“
eingefügt.

(10) Das Neunte Buch Sozialgesetzbuch - Re-
habilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19.
Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), zuletzt
geändert durch … vom … (BGBl. I S. …),
wird wie folgt geändert:
1. In § 36 Satz 3 werden nach den Wörtern

„den Arbeitsschutz,“ die Wörter „den
Schutz vor Diskriminierungen in Be-
schäftigung und Beruf,“ eingefügt.

2. § 81 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 5 wird durch
folgenden Satz ersetzt:
„Im Einzelnen gelten hierzu die Rege-
lungen des Antidiskriminierungsgeset-
zes.“

(11) Das Bundesgleichstellungsgesetz vom 30.
November 2001(BGBl. I S. 3234), wird wie
folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestri-
chen.

2. In § 19 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter
„des Beschäftigtenschutzgesetzes“ durch

(11) Das Bundesgleichstellungsgesetz vom 30.
November 2001(BGBl. I S. 3234), wird wie
folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:

Abs. 7 wird aufgehoben.
2. unverändert

3. In § 19 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter
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die Wörter „des Gesetzes zum Schutz vor
Diskriminierung im Hinblick auf den Schutz
vor Benachteiligungen wegen des Ge-
schlechts und sexueller Belästigung“ er-
setzt.

„des Beschäftigtenschutzgesetzes“ durch
die Wörter „des Antidiskriminierungsge-
setzes im Hinblick auf den Schutz vor Be-
nachteiligungen wegen des Geschlechts
und sexueller Belästigung“ ersetzt.

(12) § 3 Abs. 1 des Soldatengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Februar
2001 (BGBl. I S. 232, 478), das zuletzt durch
… vom … (BGBl. I S. …) geändert worden ist,
wird wie folgt gefasst:
„(1) Der Soldat ist nach Eignung, Befähigung
und Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht,
sexuelle Identität, Abstammung, Rasse, Glau-
ben, Weltanschauung, religiöse oder politische
Anschauungen, Heimat, ethnische oder sons-
tige Herkunft zu ernennen und zu verwenden.“

(12) unverändert

(13) In § 73 Abs. 6 des Sozialgerichtsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das
zuletzt durch … geändert worden ist, werden
nach Satz 4 folgende Sätze angefügt:
„§ 157 Abs. 1 der Zivilprozessordnung gilt auch
nicht für Mitglieder und Angestellte der in § 24
Abs. 1 des Antidiskriminierungsgesetzes ge-
nannten Vereinigungen, die im Rahmen des
Satzungszwecks der Vereinigung als Bevoll-
mächtigte von Beteiligten tätig werden. Den in
Satz 5 genannten Vereinigungen ist im Rah-
men ihres Satzungszwecks die Besorgung von
Rechtsangelegenheiten Beteiligter gestattet.“

(13) In § 73 Abs. 6 des Sozialgerichtsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das
zuletzt durch … geändert worden ist, werden
nach Satz 4 folgende Sätze angefügt:
„§ 157 Abs. 1 der Zivilprozessordnung gilt auch
nicht für Mitglieder und Angestellte der in § 23
Abs. 1 des Antidiskriminierungsgesetzes ge-
nannten Vereinigungen, die im Rahmen des
Satzungszwecks der Vereinigung als Bevoll-
mächtigte von Beteiligten tätig werden. Den in
Satz 5 genannten Vereinigungen ist im Rah-
men ihres Satzungszwecks die Besorgung von
Rechtsangelegenheiten Beteiligter gestattet.“

(14) Die §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs vom … (BGBl. I S. …),
das zuletzt durch das Gesetz vom … (BGBl. I
S. …) geändert worden ist, werden aufgeho-
ben.

(14) unverändert

(15) Das Soldatinnen- und Soldatengleichstel-
lungsgesetz vom … (BGBl. I S. …) wird wie
folgt geändert:
1. § 4 Abs. 7 wird aufgehoben.

2. § 5 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Bei Verstößen der Dienststellen gegen
die Benachteiligungsverbote bei Begrün-
dung eines Dienstverhältnisses und beim

(15) Das Soldatinnen- und Soldatengleichstel-
lungsgesetz vom 27. Dezember 2004 (BGBl. I
S. 3822) wird wie folgt geändert:
1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Eine unmittelbare Diskriminierung
von Soldatinnen ist gegeben, wenn
diese auf Grund ihres Geschlechts in
einer vergleichbaren Situation eine
weniger günstige Behandlung erfah-
ren als Soldaten erfahren, erfahren
haben oder erfahren würden.“

b) Absatz 7 wird aufgehoben.
2. § 5 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Bei Verstößen der Dienststellen gegen
die Benachteiligungsverbote bei Begrün-
dung eines Dienstverhältnisses und beim
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beruflichen Aufstieg finden die §§ 12 und
13 des Soldatinnen- und Soldaten-
Antidiskriminierungsgesetzes Anwendung.“

3. § 19 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Gleichstellungsbeauftragte hat den
Vollzug dieses Gesetzes in der Dienststelle
zu fördern und zu unterstützen; dies gilt
auch für das Soldatinnen- und Soldaten-
Antidiskriminierungsgesetz in Bezug auf
das Verbot von Benachteiligungen auf
Grund des Geschlechts in Form von Beläs-
tigungen und sexuellen Belästigungen.“

beruflichen Aufstieg findet § 12 des Solda-
tinnen- und Soldaten-
Antidiskriminierungsgesetzes Anwendung.“

3. § 16 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 5 Satz 1 wird die Ziffer „3“
durch die Ziffer „4“ ersetzt.
b) Absatz 8 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sie dürfen nicht zugleich Vertrau-
ensperson nach dem Soldatenbeteili-
gungsgesetz sein oder einer Schwer-
behindertenvertretung angehören.“

c) Absatz 10 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 werden nach dem

Wort „sein“ ein Komma sowie die
Wörter „wobei eine ehrenamtliche
Richterin oder ein ehrenamtlicher
Richter Unteroffizier, die andere eh-
renamtliche Richterin oder der an-
dere ehrenamtliche Richter Stabs-
offizier sein muss“ eingefügt.

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Die Reihenfolge der Heranziehung
richtet sich nach der einheitlichen
Liste der ehrenamtlichen Richte-
rinnen und Richter für Verfahren
nach diesem Gesetz, in der die ver-
schiedenen Teilstreitkräfte ange-
messen zu berücksichtigen sind;
§ 74 Abs. 8 der Wehrdisziplinarord-
nung gilt entsprechend.“

d) Absatz 11 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Absatz 10 gilt entsprechend.“

e) In Absatz 12 wird die Ziffer „2“ durch
die Ziffer „1“ ersetzt.

4. unverändert

(16) In § 15a Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes betref-
fend die Einführung der Zivilprozessord-
nung in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 310-2, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch das Gesetz vom .... wird in Nr. 3 der
Punkt durch ein Komma ersetzt und fol-
gende Nr. 4 angefügt:
„4. in Streitigkeiten über Ansprüche nach
Abschnitt 3 des Antidiskriminierungsge-
setzes.“
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Zur Begründung der Beschlussempfehlung

Im Folgenden werden lediglich die vom Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend be-

schlossenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs erläutert. So-

weit der Ausschuss den Gesetzentwurf unverändert angenommen hat, wird auf die jeweilige Begrün-

dung in der Drucksache 15/4538 Seite 17 ff. verwiesen.

Zur Überschrift (Zitiergebot)

Die eingefügte Fußnote trägt dem europarechtlichen Zitiergebot Rechnung. Klargestellt ist damit auch,

dass die in der Begründung des Gesetzentwurfs verschiedentlich erwähnte vierte Gleichstellungs-

Richtlinie inzwischen erlassen worden ist. Im Gesetzentwurf war noch Bezug auf ein vorbereitendes

Ratsdokument genommen worden. Die endgültige Fassung der Richtlinie 2004/113/EG des Rates

vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und

Frauen beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen ist inzwischen im Amtsblatt der Europäischen

Union veröffentlicht (ABl. EG Nr. L 373 S. 37). Etwa weiter erforderliche Umsetzungsmaßnahmen,

insbesondere im Bereich des Versicherungsaufsichtsrechts, bleiben einem gesonderten Gesetzge-

bungsverfahren vorbehalten. Der Ausschuss weist klarstellend darauf hin, dass die Begründung zu

Artikel 1 § 2 Abs. 1 Nr. 8 ADG (BT-Drs. 15/4538, S. 29 rechte Spalte zweiter und dritter Absatz) einen

offenkundigen Redaktionsfehler enthält. Die dortigen Ausführungen beziehen sich offenkundig auf

eine überholte Fassung des Gesetzentwurfs. Die Bestimmung in § 2 Abs. 1 Nr. 8 ADG, wonach das

Benachteiligungsverbot für Güter und Dienstleistungen gilt, „die der Öffentlichkeit zur Verfügung ste-

hen“, bedarf der Auslegung nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts.

Zu Artikel 1 § 2 Abs. 2

Die Ergänzung der Vorschrift stellt klar, dass für die betriebliche Altersversorgung ausschließlich die

auf der Grundlage des Betriebsrentengesetzes geregelten Benachteiligungsverbote gelten. Die Aus-

wirkungen auf die betriebliche Altersversorgung müssen noch sorgfältig geprüft werden. Etwaige auf-

grund der Richtlinien erforderliche Anpassungen sollen bei einer späteren Novellierung des Betriebs-

rentengesetzes dort vorgenommen werden.

Zu Artikel 1 § 2 Abs. 4 (neu)

Die Einfügung eines neuen Absatzes 4 dient der Klarstellung, dass die Vorschriften des Kündigungs-

schutzgesetzes unberührt bleiben. Sie soll für die Praxis zugleich verdeutlichen, dass Rechtsstreite

bei Kündigungen auch in Zukunft vorwiegend nach dem Kündigungsschutzgesetz zu entscheiden

sind.

Zu Artikel 1 § 3 Abs. 1, 3 und 4

Die Änderungen in den Begriffsbestimmungen führen zu einer stärkeren Angleichung an den Wortlaut

der Richtlinien. Die Einschränkung des § 3 Abs. 1 Satz 2 ADG ist unschädlich, weil der Fall einer un-

mittelbaren Diskriminierung auch vorliegt, wenn die Ungleichbehandlung mit vorgeschobenen Grün-
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den gerechtfertigt wird, indem z.B. ein Anbieter, um eine Person wegen ihrer sexuellen Identität zu

diskriminieren, das Bestehen einer Ehe zur Voraussetzung macht.

Zu Artikel 1 § 4

Es handelt sich lediglich um eine sprachliche Klarstellung. Es erfolgt keine inhaltliche Änderung.

Zu Artikel 1 § 6 Abs. 3

Die Vorschrift greift den Regelungsgehalt von § 20 Abs. 3 Satz 2 ADG auf und reagiert damit auf Vor-

schläge, sämtliche Sachverhalte mit Bezug auf Beschäftigung und Beruf im Abschnitt 2 des ADG zu

regeln. Wegen der Einzelheiten des Regelungsgehalts wird auf die Begründung zu § 20 Abs. 3 Satz 2

ADG verwiesen (BT-Drs. 15/4538, S. 40). Geschäftführerinnen und Geschäftsführer können sich auf

den Schutz gegen Benachteiligungen berufen, soweit es um Sachverhalte wie etwa den Zugang zur

Tätigkeit als Organmitglied oder das Fortkommen in dieser Tätigkeit geht.

Zu Artikel 1 § 7 Abs. 2 Satz 2 und 3

Die neu eingefügten Sätze 2 und 3 in Absatz 2 dienen der Rechtssicherheit. Es wird klargestellt, wel-

che Rechtsfolgen sich aus der Unwirksamkeit einer kollektivrechtlichen Vereinbarung ergeben. Hier-

nach tritt an ihre Stelle die Regelung, die vereinbart worden wäre, wenn die Unwirksamkeit zum Zeit-

punkt der Vereinbarung bekannt gewesen wäre. Absatz 2 Satz 3 regelt die Rechtsfolge für den Fall,

dass der Arbeitgeber im Zeitpunkt der Anwendung der kollektivrechtlichen Vorschrift den Verstoß ge-

gen das Benachteiligungsverbot gekannt hat.

Zu Artikel 1 § 8 Abs. 1 und 3

§ 8 Abs. 1 ADG schafft einen jetzt einheitlichen Rechtfertigungsmaßstab bezüglich aller in § 1 ADG

genannten Gründe. Der Verzicht auf unterschiedliche Rechtfertigungsmaßstäbe wegen des Ge-

schlechts einerseits und den übrigen in § 1 ADG genannten Gründen andererseits vollzieht die An-

gleichung des europäischen Schutzstandards nach. Die Änderung erfolgt aus redaktionellen Gründen.

Eine Absenkung des Schutzstandards ist damit nicht verbunden.

Der Wegfall von § 8 Abs. 3 ADG ist eine Folgeänderung aus der Änderung des § 3 Abs. 2 Satz 2

ADG.

Zu Artikel 1 § 9

Durch die Ergänzungen wird der Gleichklang mit der zivilrechtlichen Kirchenklausel in § 20 Nr. 4 ADG

hergestellt (zur weiteren Begründung siehe dort). Sie dienen zugleich der Verdeutlichung, dass die

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zum kirchlichen Arbeitsrecht zur Differenzierung

aufgrund der Religionszugehörigkeit durch das Gesetz nicht berührt wird.

Zu Artikel 1 § 10

Die neu eingefügten Nummern 5 bis 8 dienen der Rechtssicherheit, indem die Regelbeispiele der

Nummern 1 bis 4 ergänzt werden. Sie stellen klar, dass auch weiterhin das Alter bei der Beendigung
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von Arbeitsverhältnissen und der damit in Zusammenhang stehenden Leistungen des Arbeitgebers

berücksichtigt werden kann.

Zu Artikel 1 § 12 Abs. 2

Die Ergänzung im neuen Absatz 2 beschreibt eine konkrete Möglichkeit, wie der Arbeitgeber seiner

Verpflichtung nach Absatz 1 nachkommen kann.

Zu Artikel 1 § 13 Abs. 1

Die Änderung dient der Klarstellung. Beschäftigte können sich im Benachteiligungsfall an alle zustän-

digen Stellen im Betrieb wenden.

Zu Artikel 1 § 14

In § 14 wird jetzt ein Leistungsverweigerungsrecht im Falle von Belästigung und sexueller Belästigung

am Arbeitsplatz verankert. Das allgemeine Leistungsverweigerungsrecht des § 273 BGB bleibt für

weitere Konstellationen unberührt.

Zu Artikel 1 § 15

Durch den neuen Standort der Schadensersatzregelung wird sichergestellt, dass auch Ansprüche auf

materiellen Schadensersatz innerhalb von 6 Monaten geltend gemacht werden müssen, wobei hierfür

tarifliche Fristen vorrangig gelten. § 15 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 ADG folgen jetzt der Formulierung

des zivilrechtlichen Entschädigungs- und Schadensersatzanspruches in § 21 Abs. 3 ADG. Aus Rück-

sicht auf die Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofes ist der immaterielle Schadensersatz in

einem selbstständigen Absatz geregelt. § 15 Abs. 2 Satz 2 ADG entspricht hinsichtlich der Obergren-

ze einer Entschädigung der bisherigen Regelung des § 611a Abs. 3 Satz 1 BGB.

§ 15 Abs. 5 ADG enthält eine redaktionelle Folgeänderung, die sich aus der Neufassung von § 15

Abs. 1 ADG ergibt.

Zu Artikel 1 § 16 (alt)

Der mit der Änderung aufgehobene § 16 ADG enthielt die Rechtsfolgen für die Fälle, in denen der

Arbeitgeber seiner Fürsorgepflicht nicht nachgekommen ist, wenn Arbeitnehmer durch Beschäftigte

oder Dritte benachteiligt wurden. Die Fürsorgepflicht ist in § 12 ADG konkretisiert. Bei einer Fürsorge-

pflichtverletzung haftet der Arbeitgeber daher nach den allgemeinen Bestimmungen. Es bedarf der

Regelung in § 16 ADG daher nicht.

Zu Artikel 1 § 16 Abs. 3

Folgeänderung zum Wegfall des § 16 ADG.

Zu Artikel 1 § 18

Die Änderung ersetzt die Formulierung „Vereinigung der Arbeitgeber oder Beschäftigten“ durch den

Begriff „Tarifvertragspartei“. Damit beschränkt sich die Vorschrift auf die für den Abschluss von Tarif-

verträgen maßgeblichen Arbeitgeber- und Beschäftigtenvereinigungen.
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Zu Artikel 1 § 19 Abs. 3

Die bisherige Bestimmung des § 20 Abs. 3 ADG entfällt. Es handelt sich um eine redaktionelle Berich-

tigung ohne Änderungen in der Sache: Auch ohne ausdrücklichen Hinweis gingen die Bestimmungen

des Abschnitts 2 des ADG als speziellere Vorschriften bei Benachteiligungen Beschäftigter vor. Die

Verweisung für andere zivilrechtliche Sachverhalte mit Beschäftigungsbezug auf die Vorschriften des

Abschnitts 2 ist nunmehr entbehrlich, weil § 6 Abs. 3 ADG für diese Sachverhalte jetzt die entspre-

chende Geltung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen anordnet. Damit ist weiterhin sichergestellt,

dass Sachverhalte, die gemeinschaftsrechtlich für Beschäftigung und Beruf von Bedeutung sind, auch

dann einheitlichen Vorschriften unterliegen, wenn sie nach deutschem Recht dem allgemeinen Zivil-

recht und nicht dem Arbeitsrecht zuzuordnen sind.

Die neu eingefügte Vorschrift (§ 19 Abs. 3 ADG) trägt dem Anliegen insbesondere der Wohnungswirt-

schaft Rechnung, bei der Vermietung von Wohnraum den bewährten Grundsätzen einer sozialen

Stadt- und Wohnungspolitik Rechnung tragen zu können. Die europäische Stadt setzt auf Integration

und schafft damit die Voraussetzungen für ein Zusammenleben der Kulturen ohne wechselseitige

Ausgrenzung. Je stärker der soziale Zusammenhalt, desto weniger kommt es zu Diskriminierungen

wegen der ethnischen Herkunft oder aus anderen im Gesetz genannten Gründen.

Diese Prinzipien finden sich beispielsweise in § 6 Wohnraumförderungsgesetz, der unter anderem die

Notwendigkeit unterstreicht, sozial stabile Bewohnerstrukturen zu erhalten und ausgewogene Sied-

lungsstrukturen sowie ausgeglichene wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verhältnisse zu schaffen

und zu erhalten. § 19 Abs. 3 ADG stellt deshalb klar, dass bei der Vermietung von Wohnraum eine

unterschiedliche Behandlung zulässig sein kann, sofern sie den genannten Zielen dient. Selbstver-

ständlich ist damit keine Unterrepräsentanz bestimmter Gruppen zu rechtfertigen.

Zu Artikel 1 § 20 Nr. 4

Die Ergänzungen dienen der Klarstellung des Gewollten. Es wird zum einen ausdrücklich angeordnet,

dass auch die den Religionsgemeinschaften zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre

Rechtsform in den Anwendungsbereich der Norm einbezogen sind. Darüber hinaus kommt das be-

sondere Gewicht des Selbstverständnisses der jeweiligen Gemeinschaft jetzt auch im Gesetzestext

zum Ausdruck. Wegen der Einzelheiten wird auf die Begründung des Gesetzentwurfs zu § 21 Nr. 4

ADG Bezug genommen (BT-Drs. 15/4538, S. 42). Gleichzeitig wird damit der Gleichklang mit der ar-

beitsrechtlichen Kirchenklausel in § 9 ADG hergestellt.

Zu Artikel 1 § 20 Nr. 5

Die Änderung beruht auf Artikel 5 Abs. 3 der insoweit einschlägigen Richtlinie 2004/113/EG. Die Be-

stimmung lautet: „Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen

Fall zu unterschiedlichen Prämien und Leistungen führen.“ Mithin ist der das Wort „Entbindung“ durch

„Mutterschaft“ zu ersetzen, um insoweit etwaige Umsetzungsdefizite zu vermeiden.
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Zu Artikel 1 § 21 Abs. 6

Die Vorschrift bestimmt, dass Ansprüche nach § 21 Abs. 1 bis 3 ADG in einer Frist von sechs Mona-

ten nach Entstehung des Anspruchs geltend gemacht werden müssen. Das dient der Rechtssicher-

heit: Eine Person, die einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot geltend machen möchte,

muss sich in zumutbarer Frist entscheiden, ob sie den Anspruch verfolgen will. Aber auch diejenige

Partei, die damit rechnet, wegen eines Verstoßes in Anspruch genommen zu werden, erlangt Rechts-

sicherheit in überschaubarer Frist. Die Vorschrift folgt damit vergleichbaren Überlegungen wie § 15

Abs. 4 ADG.

Es handelt sich um eine gesetzliche Ausschlussfrist, die sechs Monate nach Entstehung des An-

spruchs abläuft. Satz 2 stellt klar, dass nach Fristablauf der Anspruch nur geltend gemacht werden

kann, wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an der fristgemäßen Geltendmachung gehindert

war. Das kann etwa dann der Fall sein, wenn der Benachteiligte erst nach Fristablauf von anspruchs-

begründenden Tatsachen Kenntnis erlangt, ohne dass dies von ihm zu vertreten ist.

Zu Artikel 1 § 23 Abs. 2

Es handelt sich um Klarstellungen zur Verdeutlichung des Gewollten: Zum einen kommt jetzt klarer

zum Ausdruck, dass sich die Befugnis der Antidiskriminierungsverbände, als Bevollmächtigte oder

Beistände Benachteiligter aufzutreten, auf Verfahren ohne Anwaltszwang bezieht. Der Hinweis auf

Strafverfahren entfällt, weil das ADG keine strafverfahrensrechtlichen Sachverhalte regelt. § 23 ADG

hat also auf etwaige Befugnisse von Verbänden nach dem Strafverfahrensrecht keine Auswirkung.

Zu Artikel 1 § 24 Nr. 3

Auch anerkannte Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistende werden durch diese Ergänzung in

den Geltungsbereich des Gesetzes einbezogen.

Zu Artikel 1 § 26 Abs. 3 Nr. 1

Die Dauer des Amtsverhältnisses der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird nicht

mehr an die Legislaturperiode gekoppelt, sondern generell auf vier Jahre begrenzt. Damit soll der

Regelung des § 26 Abs. 1 Satz 3 ADG Rechnung getragen werden, nach der die Leitung der Antidis-

kriminierungsstelle des Bundes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen ist.

Zu Artikel 1 § 27 Abs. 2 Satz 3

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird die Weiterleitung der Anliegen an andere Stellen von dem

Einverständnis der Personen abhängig gemacht, die sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bun-

des gewandt haben.

Zu Artikel 1 § 28 Abs. 1

Folgeänderung aus dem Wegfall von Artikel 1 §16.

Zu Artikel 1 § 30 Abs. 1
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Folgeänderung aus dem Wegfall von Artikel 1 §16.

Zu Artikel 1 § 33 Abs. 2 und 3

Die Änderungen in § 33 Abs. 2 und 3 ADG dienen der Klarstellung des Gewollten: § 33 Abs. 2 Satz 2

und Abs. 3 Satz 2 ADG sollen sicherstellen, dass Dauerschuldverhältnisse nicht auf unabsehbare Zeit

von der Anwendung der neuen Bestimmungen zum Schutz gegen Benachteiligung ausgenommen

bleiben. Dies wäre nach § 33 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 ADG bei allen Dauerschuldverhältnis-

sen der Fall, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts begründet worden sind. Die Vorschriften des

ADG sind deshalb ab Inkrafttreten auch auf die Änderung von bereits bestehenden Dauerschuldver-

hältnissen anwendbar; beispielsweise auf Anpassungen des Entgelts für die Leistung bei langfristigen

Verträgen, oder aber auf Kündigungen bei Bestandsverträgen.

Nicht beabsichtigt ist aber ein Eingriff in das bei Vertragsschluss begründete Verhältnis von Leistung

und Gegenleistung, denn dem stünde das Verbot der Rückwirkung entgegen. Dies wird durch die

ursprüngliche Formulierung von § 34 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 ADG nicht hinreichend deutlich.

Die Änderung der Formulierung stellt klar, dass das ADG auf bereits bestehende Dauerschuldverhält-

nisse nur insoweit Anwendung findet, als es um Änderungen nach Inkrafttreten des Gesetzes geht.

Das ursprünglich begründete Synallagma des Austauschverhältnisses bleibt unberührt.

Zu Artikel 1 § 33 Abs. 4

§ 33 Abs. 4 ADG ist anzufügen, weil die Versicherungswirtschaft einen angemessenen zeitlichen

Vorlauf benötigt, um ihre Kalkulationen, aber auch ihre Vertragsmuster und Versicherungsbedingun-

gen an die neue Rechtslage anzupassen. Das Regelungsmodell orientiert sich an den Bestimmungen

des § 33 Abs. 2 und 3 ADG: Satz 1 stellt klar, dass das neue Recht grundsätzlich nur für Verträge gilt,

die ab dem 22. Dezember 2007 geschlossen werden. Satz 2 erlaubt die Anwendung des neuen

Rechts auf die Änderung von Bestandsverträgen, also von privaten Versicherungsverträgen, die bis

zum 21. Dezember 2007 begründet worden sind. Der gewählte Stichtag entspricht Art. 5 der Richtlinie

2004/113/EG vom 13. Dezember 2004.

Zu Artikel 2 § 1 Abs. 2

Das bisher in § 81 Abs. 2 SGB IX geregelte Verbot der Benachteiligung schwerbehinderter Soldatin-

nen und Soldaten wegen ihrer Behinderung (vgl. § 128 Abs. 4 Satz 2 SGB IX) wird in den Artikel 2,

§ 18 aufgenommen. Der neue Absatz 2 Satz 2 stellt unter Hinweis auf § 18 klar, dass Ziel des Geset-

zes auch der Schutz schwerbehinderter Soldatinnen und Soldaten ist.

Zu Artikel 2 § 3 Abs. 1, 3 und 4

Folgeänderungen zur Änderung von Artikel 1 § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 und Abs. 4.

Zu Artikel 2 § 4

Folgeänderung zur Änderung von Artikel 1 § 4.
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Zu Artikel 2 § 10 Abs. 2

Folgeänderung zur Änderung von Artikel 1 § 12 Abs. 2 Satz 2.

Zu Artikel 2 § 12 Abs. 1, 2, 3 und 4

Folgeänderungen zur Änderung von Artikel 1 § 15 Abs. 1 und 2.

Zu Artikel 2 § 13

Folgeänderung zum Wegfall von Artikel 1 §16.

Zu Artikel 2 § 13 Abs. 3

Folgeänderung aus dem Wegfall von Artikel 2 § 13.

Zu Artikel 2 § 16 Abs. 2

Folgeänderung zur Änderung von Artikel 1 § 23 Abs. 2.

Zu Artikel 2 § 18

Das Verbot der Benachteiligung schwerbehinderter Soldatinnen und Soldaten, also von Personen, die

ihre Schwerbehinderung im Soldatenverhältnis erlitten haben, wegen ihrer Behinderung ist bisher in

§ 81 Abs. 2 SGB IX geregelt. Da der Schutz des bisherigen Adressatenkreises dieser Vorschrift (mit

Ausnahme der Soldatinnen und Soldaten) als schwerbehinderte Menschen zukünftig im Antidiskrimi-

nierungsgesetz (ADG) geregelt ist, wird der Regelungsgehalt des § 81 Abs. 2 SGB IX, soweit er ge-

mäß § 128 Abs. 4 Satz 2 SGB IX bisher für Soldatinnen und Soldaten gilt, in den § 18 übernommen.

Zu Artikel 3 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 (Änderung des Arbeitsgerichtsgesetzes)

Die Änderungen in § 61b ArbGG vollziehen die Änderungen in § 15 und die Streichung des § 16 ver-

fahrensrechtlich nach.

Zu Artikel 3 Abs. 6 und 7 (Änderung des Sprecherausschussgesetzes und des Sozialgesetzbuches I)

Redaktionelle Änderungen.

Zu Artikel 3 Abs. 10 (Änderung des Sozialgesetzbuches IX)

§ 81 Abs. 2 SGB IX regelt das Diskriminierungsverbot für schwerbehinderte Beschäftigte. Durch die

umfassende Neuregelung im Antidiskriminierungsgesetz wird diese Spezialregelung entbehrlich.

Zu Artikel 3 Abs. 11 Nr. 1 und 3 (Änderung des Bundesgleichstellungsgesetzes)

Zu Nr. 1) Die Regelung des § 4 Abs. 7 BGleiG wird im Hinblick auf die in Artikel 1 § 3 Abs. 1 und 2

enthaltenen, den neuen Richtlinienvorgaben entsprechenden Begriffsbestimmungen der

unmittelbaren und mittelbaren Benachteiligung entbehrlich.

Zu Nr. 3) Redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 3 Abs. 13 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes)
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Folgeänderung aus dem Wegfall von Artikel 1 §16.

Zu Artikel 3 Abs. 15 (Änderung des Soldatinnen- und Soldatengleichstellungsgesetzes)

Zu 1.)  Folgeänderung zur Änderung von Artikel 1 § 3 Absatz 1 Satz 1.

Zu 2.)  Folgeänderung wegen des Wegfalls von Artikel 2 § 13.

Zu 3a) Beseitigung eines Redaktionsversehens.

Zu 3b) Die Ergänzung in Satz 2 macht deutlich, dass auch das Amt einer Vertrauensperson der

schwerbehinderten Menschen nach § 94 SGB IX oder die stellvertretende Mitgliedschaft in ei-

ner Schwerbehindertenvertretung mit dem Amt der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer

Stellvertreterin nicht kompatibel ist.

Zu 3c) Die Änderung trägt dem Grundsatz des Rechts auf den gesetzlichen Richter gemäß Art. 101

des Grundgesetzes Rechnung, indem sie festlegt, dass für das Verfahren nach dem Soldatin-

nen- und Soldatengleichstellungsgesetz eine gesonderte Liste der ehrenamtlichen Richterin-

nen und Richter auszulosen ist, nach der die Heranziehung zu erfolgen hat. Hierbei sind die

verschiedenen Teilstreitkräfte angemessen zu berücksichtigen. Durch die entsprechende An-

wendung des § 74 Abs. 8 der Wehrdisziplinarordnung wird die Erstellung einer Hilfsliste für

den Fall der unvorhergesehenen Verhinderung einer ehrenamtlichen Richterin oder eines eh-

renamtlichen Richters ermöglicht.

Zu 3d) und 3 e) Beseitigung je eines Redaktionsversehens.

Zu Artikel 3 Abs. 16 (Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung)

Absatz 16 trägt den Bedürfnissen nach außergerichtlichen, konsensualen Möglichkeiten der Streitbei-

legung Rechnung. Das dient der Entlastung sämtlicher Beteiligter. Streitigkeiten über Benachteiligun-

gen sind in besonderer Weise hierfür geeignet, wie ein Blick auf den bisher nach § 15a Abs. 1 EGZPO

eröffneten sachlichen Anwendungsbereich zeigt: So kann etwa bereits jetzt gemäß § 15a Abs. 1 Satz

1 Nr. 3 EGZPO für Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre, die nicht in

Presse oder Rundfunk begangen worden sind, durch Landesgesetz die Zulässigkeit einer Klage von

einem außergerichtlichen Güteversuch abhängig gemacht werden. Auch wegen der Sachnähe der

Ansprüche aus der Verletzung des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots zu den bereits geregelten

Ansprüchen erscheint es sinnvoll, die Ermächtigung des § 15a EGZPO auch auf diese zu erstrecken.

Von der Ermächtigung nach § 15a EGZPO haben zwischenzeitlich acht Bundesländer Gebrauch ge-

macht.“


